
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 
des Kreistages 
des Landkreises Limburg-Weilburg 
- Der Vorsitzende - 
 
 
 
 12. Oktober 2022 
 
 
 
Gemäß § 33 der Hessischen Landkreisordnung in Verbindung mit § 62 der Hessischen 
Gemeindeordnung habe ich die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und 
Verwaltungsausschusses zur nachstehenden öffentlichen Sitzung am Montag, den 31. 
Oktober 2022 um 18:00 Uhr, in den Raum 40 der Peter-Paul-Cahensly-Schule, 
Zeppelinstr. 39, 65549 Limburg, geladen. Den Termin und die Tagesordnung habe ich im 
Benehmen mit dem Kreisausschuss und dem Kreistagsvorsitzenden festgesetzt. 
 
 
Tagesordnung: 

1. Geschäftliches 
2. Aktueller Sachstand gemeinsamer Neubau Kreiskrankenhaus Weilburg mit der 

Vitos Weil-Lahn gGmbH 
3. Bericht zur wirtschaftlichen Situation der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH 
4. Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen zur Umsetzung des 

Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 
2026/2027 

5. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme des Sonderdienstes Revision des Landkreises Limburg-Weilburg 

6. Erlass einer 1. Nachtragssatzung zur Satzung zur Erhebung von 
Unterbringungsgebühren in Unterkünften für Flüchtlinge 

7. Gewährvertrag zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg, dem Westerwaldkreis-
Abfallwirtschaftsbetrieb und der Zusatzversorgungskasse Wiesbaden unter 
Beteiligung der MBS-Anlage Westerwald GmbH & Co. KG 

8. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse des 
Landkreises Limburg-Weilburg 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Dr. Frank Schmidt, Vorsitzender 
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Niederschrift 
 
über die in der 10. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschusses des Kreistages 
des Landkreises Limburg-Weilburg am 31. Oktober 2022  in Limburg gefassten Beschlüsse 
 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr Ende der Sitzung: 18:25 Uhr 
 
 
Anwesend: 
a) Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschusses 
 Bleul, Valentin 
 Eckert, Tobias 
 Hanisch, Dr. Johannes 
 Häuser-Eltgen, Sabine 
 Höfner, Andreas 
 Jung, Oliver 
 Lippe, Jutta 
 Maurer, Egon 
 Nießler, Karl 
 Schmidt, Dr. Frank  Ausschussvorsitzender 
 Valeske, Dr. Klaus 
 Wendel, Christian 
 Zabel, Dr. Norbert 
 
b) Zuhörer 
 Veyhelmann, Joachim   Kreistagsvorsitzender 
 Würz, Gerhard  stellv. Kreistagsvorsitzender 
 Pabst, Andre 
 
c) Kreisausschus 
 Landrat Michael Köberle 
 Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer 
 
d) Verwaltung: 
 Michael Lohr, Amt für Finanzen und Organisation 
 Beate Stahl-Weikert, Referat für Rechtsangelegenheiten 
 Joachim Hebgen, Amt für Jugend, Schule und Familie 
 Wolfgang Streb, Amt für Jugend, Schule und Familie 
 Jan Kieserg, Büro Landrat 
 Thorsten Leber, Büro Landrat 
 Thomas Schulz, Kreiskrankenhaus Weilburg 
 Stefan Lorber, Schriftführer 
 
 
Tagesordnung: 

1. Geschäftliches  
2. Aktueller Sachstand gemeinsamer Neubau Kreiskrankenhaus 

Weilburg mit der Vitos Weil-Lahn gGmbH 
 

3. Bericht zur wirtschaftlichen Situation der Kreiskrankenhaus 
Weilburg gGmbH 
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4. Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen zur 
Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern im 
Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 

(VL-367/2022) 

5. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Inanspruchnahme des Sonderdienstes Revision des 
Landkreises Limburg-Weilburg 

(VL-439/2022) 

6. Erlass einer 1. Nachtragssatzung zur Satzung zur Erhebung von 
Unterbringungsgebühren in Unterkünften für Flüchtlinge 

(VL-396/2022) 

7. Gewährvertrag zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg, dem 
Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb und der 
Zusatzversorgungskasse Wiesbaden unter Beteiligung der MBS-
Anlage Westerwald GmbH & Co. KG 

(VL-432/2022) 

8. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die 
Ausschüsse des Landkreises Limburg-Weilburg 

(AT-30/2021) 

 
 
 
1. Geschäftliches 
 
Der Vorsitzende des Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschusses, Herr Dr. Frank Schmidt, 
eröffnet die heutige Ausschusssitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Ordnungsmäßigkeit der Einladung werden keine 
Einwendungen erhoben. 
 

 
---------- 

 
2. Aktueller Sachstand gemeinsamer Neubau Kreiskrankenhaus Weilburg mit der 

Vitos Weil-Lahn gGmbH 
 
Im Rahmen des Grundsatzbeschlusses wegen dem gemeinsamen Neubau des 
Kreiskrankenhauses Weilburg mit der Vitos Weil-Lahn gGmbH hat der Kreistag u. a. 
beschlossen, dass der Landrat in jeder Sitzung des Kreisausschusses, des Kreistages und des 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschusses über den jeweils aktuellen Sachstand 
unterrichten soll. 
 
Der Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH, Herr Thomas Schulz, unterrichtet 
die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschusses über den aktuellen Sachstand 
beim gemeinsamen Neubau Kreiskrankenhaus Weilburg mit der Vitos-Weil-Lahn-gGmbH. 
 

 
---------- 

 
3. Bericht zur wirtschaftlichen Situation der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH 
 
Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2016/2017 wurde folgender 
Haushaltsbegleitbeschluss gefasst: 
Der Landrat als Aufsichtsratsvorsitzender sowie der Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus 
Weilburg gGmbH informieren mindestens zweimal jährlich die Mitglieder des Haupt-, Finanz- 
und Verwaltungsausschusses sowie die Fraktionsvorsitzenden der im Kreistag vertretenen 
Fraktionen über die wirtschaftliche Situation und die Risiken der zukünftigen Entwicklung des 
Krankenhauses. Ebenso werden die Vorsitzenden der Gruppierungen, die keinen 
Fraktionsstatus haben, informiert. 
 
In Umsetzung des o. g. Begleitbeschlusses berichtet der Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus 
Weilburg gGmbH, Herr Thomas Schulz, dem Ausschuss über die derzeitige wirtschaftliche 
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Situation des Kreiskrankenhauses und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
des Krankenhauses. 
 

 
---------- 

 
4. Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen zur 

Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern im 
Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 

VL-367/2022 

 
Die Vorlage VL-367/2022 und der Änderungsantrag der Gruppierung DIE LINKE wegen der 
wegen der Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen zur Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 
liegen den Ausschussmitgliedern vor. 
 
Antrag der Kreisausschusses: 
Der Kreistag legt hinsichtlich der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern 
im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 die nachfolgenden Standards und 
Rahmenbedingungen fest: 

• Als Standard-Raumprogramm werden die Räumlichkeiten gemäß Betreuungsprofil 2 
festgelegt. 

• Räumlichkeiten sollen möglichst multifunktional genutzt werden. 
• Ein Schulverbund wird nur an einem Standort als Betreuungsstandort ausgestattet. Dies 

beinhaltet auch die Möglichkeit der Mittagessenversorgung. Aus den verbundenen 
Schulstandorten soll ein Bustransfer zum Betreuungsstandort eingerichtet werden. 

• Bei benachbarten Schulen soll die Möglichkeit von Synergieeffekten, insbesondere die 
Mitnutzung der vorhandenen Infrastruktur, geprüft werden. 

• Sofern die Möglichkeit besteht, werden fremde Räumlichkeiten (z b. gemeindeeigenes 
DGH) mit in Anspruch genommen. 

• Für die Planung wird ein durchschnittlicher Flächenbedarf von 2,5 m² bis 3,5 m² pro Kind 
in dem jeweiligen Raum angenommen. Im Bereich der Mensaplanung liegt der 
Flächenbedarf bei 1,25 m² pro Kind (Quelle: Empfehlung DGUV 202-090 Klasse(n)-
Räume für Schulen; Verband Bildung und Erziehung (Hg.): Leitlinien für leistungsfähige 
Schulbauten in Deutschland).  

• Der Planung liegt eine Betreuungsquote von 75 % aller Grundschülerinnen und 
Grundschüler zugrunde.  

 
Änderungsantrag der Gruppierung DIE LINKE  
beim 1. Spiegelstrich 
 Um den Bereich bestmögliche qualitative Ausstattung aller ganztägig arbeitenden 

Schulen auch in Anlehnung an die Standards die für die Profilstufe 3 zu gewährleisten 
wird gefordert, dass auch Schulen, die sich für diese Profilstufe bewerben bzw. 
entschieden haben, eine entsprechende Ausstattung erhalten. 

 
beim 3. Spiegelstrich 
 Weiterhin soll die Vorlage dahingehend geändert werden, dass es auf gar keinen Fall so 

sein darf, dass bei verbundenen Schulen nur an einem Standort konzeptionelle 
Ganztagsschule nach Profilstufe 2 stattfinden soll. 

 
beim 4. Spiegelstrich 

Hier sollen die beabsichtigten Synergieeffekte in der Nutzung von Infrastruktur eindeutig 
benannt werden (z.B. Sportplätze, Turnhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.s.w,), aber auf 
keinen Fall eine Doppelnutzung von schulischen Räumen, wenn die 
Stundenplangestaltung und damit das Pädagogische Konzept in Frage gestellt würde. 
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beim 5. Spiegelstrich bzw. unserem Änderungsantrag Buchstabe  

Hier sollte auch die Empfehlung des Ganztagsschulverbandes und die Richtlinie des 
HKM zur Einrichtung von Ganztagsschulen herangezogen werden und vor den 
Beratungen mitversandt werden. 

 
Die Verwaltung wird gebeten, eine Übersicht der an den jeweiligen Standorten geplanten 
Maßnahmen zu erstellen und zur Beratung vorzulegen. 
 
Die Beratung und Abstimmung über die o. g. Anträge wird daher mit dem Einverständnis der 
anwesenden Ausschussmitglieder vertagt. 
 

 
---------- 

 
5. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 

die Inanspruchnahme des Sonderdienstes Revision des 
Landkreises Limburg-Weilburg 

VL-439/2022 

 
Die Vorlage VL-439/2022 wegen der Neufassung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme des Sonderdienstes Revision des Landkreises Limburg-
Weilburg liegt den Ausschussmitgliedern vor. 
Die Vorlage wurde vom Kreistagsvorsitzenden vorab zur Beratung in den Haupt-, Finanz- und 
Verwaltungsausschuss verwiesen. 
 
Beschluss: 
Der Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag, die vorliegende 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des 
Sonderdienstes Revision des Landkreises Limburg-Weilburg zu beschließen. 
 
Beratungsergebnis: 
13 Ja-Stimme(n), 0 Nein-Stimme(n), 0 Enthaltung(en) 
 

---------- 
 
6. Erlass einer 1. Nachtragssatzung zur Satzung zur Erhebung von 

Unterbringungsgebühren in Unterkünften für Flüchtlinge 
VL-396/2022 

 
Die Vorlage VL-396/2022 wegen der Ersten Nachtragssatzung zur Satzung zur Erhebung von 
Unterbringungsgebühren in Unterkünften für Flüchtlinge liegt den Ausschussmitgliedern vor. 
Die Vorlage wurde vom Kreistagsvorsitzenden vorab zur Beratung in den Haupt-, Finanz- und 
Verwaltungsausschuss und in den Ausschuss für Soziales, Familien, Frauen, Senioren, Jugend, 
Gesundheit und Sport verwiesen. 
 
Beschluss: 
Der Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag, wie folgt zu 
beschließen: 

1. Dem vorliegenden Entwurf der Ersten Nachtragssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen im Sinne des Gesetzes 
über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen 
Personen (Landesaufnahmegesetz) – Unterbringungsgebührensatzung – wird 
zugestimmt. 

2. Nach erfolgter Beschlussfassung und Bekanntmachung werden die Satzungsregeln 
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durch die Verwaltung angewendet und umgesetzt. 
3. Eine Neukalkulation der Gebühren ist jährlich vorzunehmen und zur Beschlussfassung 

im Kreistag vorzulegen. 
 
Beratungsergebnis: 
12 Ja-Stimme(n), 0 Nein-Stimme(n), 1 Enthaltung(en) 
 

---------- 
 
7. Gewährvertrag zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg, dem 

Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb und der 
Zusatzversorgungskasse Wiesbaden unter Beteiligung der MBS-
Anlage Westerwald GmbH & Co. KG 

VL-432/2022 

 
Die Vorlage VL-432/2022 wegen dem Gewährvertrag zwischen dem Landkreis Limburg-
Weilburg, dem Westerwaldkreis Abfallwirtschaftsbetrieb und der Zusatzversorgungskasse 
Wiesbaden unter Beteiligung der MBS-Anlage Westerwald GmbH & Co. KG liegt den 
Ausschussmitgliedern vor. 
Die Vorlage wurde vom Kreistagsvorsitzenden vorab zur Beratung in den Haupt-, Finanz- und 
Verwaltungsausschuss verwiesen. 
 
Beschluss: 
Der Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag, einen Gewährvertrag 
zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg und der Zusatzversorgungskasse Wiesbaden 
bezüglich der Überleitung der Mitarbeiterschaft der MBS-Anlage in den TVöD mit 
Zusatzversorgung zu beschließen. 
 
Beratungsergebnis: 
12 Ja-Stimme(n), 0 Nein-Stimme(n), 1 Enthaltung(en) 
 

---------- 
 
8. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die 

Ausschüsse des Landkreises Limburg-Weilburg 
AT-30/2021 

 
Der Antrag AT-30/2021 von CDU- und SPD-Fraktion wegen der Änderung der Geschäftsordnung 
für den Kreistag und die Ausschüsse des Landkreises Limburg-Weilburg liegt den 
Ausschussmitgliedern vor. 
 
Antrag AT-30/2021 der CDU- und SPD-Fraktion 
Der Kreistag möge die Änderung der Geschäftsordnung des Kreistages wie folgt beschließen: 

1. In § 5 Abs. 1 wird das Wort „zwei“ gestrichen und durch das Wort „drei“ ersetzt.  
2. Der Wortlaut von § 26 Abs. 1 in seiner bisherigen Fassung wird gestrichen und durch 

folgenden Wortlaut ersetzt:  
„Die Redezeit beträgt für Kreistagsabgeordnete, die Mitglied einer Fraktion sind, pro 
Redebeitrag in der Regel 5 Minuten, zur Begründung von Anträgen 10 Minuten und zur 
Begründung von Änderungsanträgen 5 Minuten. Für Kreistagsabgeordnete, die fraktionslos 
sind oder Mitglieder einer Gruppe, die keinen Fraktionsstatus hat, beträgt die Redezeit in 
der Regel 3 Minuten, zur Begründung von Anträgen 6 Minuten und zur Begründung von 
Änderungsanträgen 3 Minuten“. 

3. § 9 a) wird ersatzlos gestrichen. 
4. In § 18 wird nach Abs. 4 folgender neuer Absatz 4a eingefügt: 
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„Anträge, die auf konkrete Maßnahmen und Gegenstände des öffentlichen Verkehrsraums 
bezogen sind, werden im Regelfall automatisch zur abschließenden Beratung und 
Beschlussfassung in den Ausschuss für Raumordnung, Wirtschaft und Verkehr verwiesen. 
Der Kreistag kann durch gesonderten Beschluss Beratung und Beschlussfassung des 
Antrags wieder an sich ziehen“. 

 
Änderungsantrag der FW-Fraktion 

Zu 2. des o. g. Antrags  
Der Wortlaut von § 26 Abs. 1 in seiner bisherigen Fassung vom 11.09.2020 bleibt unverändert 
bestehen. 
 
Der o. g. Antrag wird durch einen Punkt 5 ergänzt. 
§ 18 Absatz 4 wird wie folgt aktualisiert: 
(4) Das vorsitzende Mitglied nimmt einen fristgerecht eingegangenen Antrag in der zeitlichen 

Reihenfolge des Eingangs (Datum und Uhrzeit) - bei Übersendung mit Mail gilt das Datum 
der Absendung - auf die Tagesordnung der anstehenden nächsten Sitzung des 
Kreistages. 
Die weiteren Textteile im § 18 bleiben unverändert 

 
Die im Kreistag vertretenen Fraktionen und Gruppierungen haben signalisiert, dass noch weiterer 
Änderungsbedarf an der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse des 
Landkreises Limburg-Weilburg besteht. 
 
Anträge wegen der Änderungen der Geschäftsordnung sollen daher bis zum 15. November 2022 
an das Büro des Kreistagsvorsitzenden übersandt werden. 
Die Beratung und Beschlussfassung über den Antrag AT-30/2021 von CDU- und SPD-Fraktionen 
und den Änderungsantrag der FW-Fraktion wird daher mit dem Einverständnis der anwesenden 
Ausschussmitglieder vertagt. 
 

 
---------- 

 
 
 
Ausschussvorsitzender Dr. Frank Schmidt schließt die öffentliche Sitzung des Haupt-, Finanz- 
und Verwaltungsausschusses um 19:00 Uhr und bedankt sich bei den Zuschauer für Ihre 
Teilnahme. 
 
 
Ausschussvorsitzender: 
 
 

 Schriftführer: 
 
 

gez. Dr. Frank Schmidt 
 

 gez. Stefan Lorber 
 

 
gesehen: 

 
 

gez. Michael Köberle, Landrat 
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Beschlussvorlage (KT) 

VL-367/2022 

Amt für Jugend, Schule und Familie 

Datum 17.08.2022 

Landkreis 
Limburg-Weilburg 

 

 
Sachbearbeiter*in Johannes Hörter 

 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Kreisausschuss  11. August 2022 beschließend 

Kreistag 5. 16. September 
2022 beschließend 

Ausschuss für Schule, Aus- und Weiterbildung 2. 17. Oktober 2022 vorberatend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 4. 31. Oktober 2022 vorberatend 
Kreistag 11. 4. November 2022 beschließend 
Ausschuss für Schule, Aus- und Weiterbildung 2. 26. April 2023 vorberatend 
Ausschuss für Schule, Aus- und Weiterbildung   vorberatend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss   vorberatend 
Kreistag   beschließend 

 
Betreff: 
Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 
Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag legt hinsichtlich der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern 
im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 die nachfolgenden Standards und 
Rahmenbedingungen fest: 

• Als Standard-Raumprogramm werden die Räumlichkeiten gemäß Betreuungsprofil 2 festgelegt. 
• Räumlichkeiten sollen möglichst multifunktional genutzt werden. 
• Ein Schulverbund wird nur an einem Standort als Betreuungsstandort ausgestattet. Dies 

beinhaltet auch die Möglichkeit der Mittagessenversorgung. Aus den verbundenen 
Schulstandorten soll ein Bustransfer zum Betreuungsstandort eingerichtet werden. 

• Bei benachbarten Schulen soll die Möglichkeit von Synergieeffekten, insbesondere die 
Mitnutzung der vorhandenen Infrastruktur, geprüft werden. 

• Sofern die Möglichkeit besteht, werden fremde Räumlichkeiten (z b. gemeindeeigenes DGH) 
mit in Anspruch genommen. 

• Für die Planung wird ein durchschnittlicher Flächenbedarf von 2,5 m² bis 3,5 m² pro Kind in dem 
jeweiligen Raum angenommen. Im Bereich der Mensaplanung liegt der Flächenbedarf bei 1,25 
m² pro Kind (Quelle: Empfehlung DGUV 202-090 Klasse(n)-Räume für Schulen; Verband Bildung und 
Erziehung (Hg.): Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland). 

• Der Planung liegt eine Betreuungsquote von 75 % aller Grundschülerinnen und Grundschüler 
zugrunde. 

 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Perspektivisch Investitionsvolumen von ca. 35 – 40 Mio. Euro, bei derzeit absehbaren Zuschüssen in 
Höhe von ca. 8 Mio. Euro 
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Begründung: 
Ab dem Schuljahr 2026/2027 hat jede Schülerin und jeder Schüler der ersten Jahrgangsstufe einer 
Grundschule einen Anspruch auf eine ganztägige Förderung. Dieser Anspruch erweitert sich in den 
Folgejahren um je eine Klassenstufe. Demnach hat ab August 2029 jedes Grundschulkind einen 
Rechtsanspruch auf einen Platz in der ganztägigen Betreuung in einem zeitlichen Betreuungsumfang 
von acht Stunden an fünf Werktagen. Der Rechtsanspruch soll, bis auf maximal vier Wochen, auch in 
den Ferien gelten. Die Regelungen wurden im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) 
verankert. Der Rechtsanspruch des Kindes auf Förderung in Tageseinrichtungen gilt im zeitlichen 
Umfang des Unterrichts sowie der Angebote der Ganztagsgrundschulen, einschließlich der offenen 
Ganztagsgrundschulen als erfüllt. Das Land Hessen möchte beim Ausbau der Betreuung von 
Grundschulkindern ausschließlich auf den schulischen Bereich setzen. 
 
Aus dieser gesetzlichen Grundlage heraus hat eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der Ämter 
Jugend, Schule und Familie, Finanzen und Organisation sowie aus dem Eigenbetrieb 
Gebäudewirtschaft folgende grundlegenden Standards und Rahmenbedingungen entwickelt. 
 
1. Finanzielle Förderung der Träger durch den Landkreis als Schulträger  
Mit zunehmenden Betreuungsquoten werden einzelne Träger wie Fördervereine oder freie Träger an 
ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Um die Arbeit der Schulen und insbesondere der ehrenamtlich 
Tätigen weiter zu unterstützen wird der Landkreis ergänzende finanzielle Mittel zur Durchführung der 
ganztägigen Angebote bereitstellen. Dies trifft auch auf eine mögliche Ferienbetreuung zu. Bei einem 
kompletten Ausfall eines Trägers soll die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung (GAB) nach 
Möglichkeit eintreten. 
 
Zurzeit finanzieren sich die ganztägigen Betreuungsangebote fast ausschließlich über 
Landeszuwendungen und Elternentgelte, welche der Landkreis den Trägern der Angebote 
weiterleitet. Lediglich im Pakt für den Nachmittag beteiligt sich der Landkreis aus eigenen Mitteln an 
der Finanzierung. Durch den Einstieg in den Pakt für den Nachmittag scheiden die Schulen 
automatisch aus dem Landesprogramm der betreuenden Grundschule aus. Der Wegfall der 
Förderung im Rahmen der betreuenden Grundschule in Höhe von i. d. R. 5.000 Euro pro Schule und 
Schuljahr wird durch Eigenmittel des Kreises kompensiert, damit Schulen sich mit dem Einstieg in 
den Pakt für den Nachmittag finanziell nicht schlechter stellen (Beschluss des Kreisausschusses v. 
28. September 2017).  
 
Vermehrt zeigen Träger der ganztägigen Angebote jedoch an, dass die Betreuungsangebote ohne 
eine stärkere finanzielle Beteiligung des Landkreises nicht mehr finanzierbar seien. Um die Arbeit der 
Schulen und insbesondere der ehrenamtlich tätigen Fördervereine weiter zu unterstützen wird der 
Landkreis ergänzende finanzielle Mittel zur Durchführung der ganztägigen Angebote wohl in noch 
nicht quantifizierbarer Höhe bereitstellen müssen. Näheres bleibt der weiteren Entwicklung und den 
Beratungen in den Gremien des Landkreises vorbehalten (insbesondere den jeweiligen 
Haushaltsberatungen). 
 
2. Mittagsversorgung / Betreuung 
 
An den Schulen des Landkreises Limburg-Weilburg ist die Sicherstellung der Mittagessenversorgung 
in zwei Säulen aufgebaut. Säule 1 resultiert aus der ehrenamtlichen Tätigkeit heraus. Die 
Sicherstellung der Mittagessenversorgung erfolgt durch unterschiedliche Institutionen wie z. B. 
Fördervereine, freie Träger (z. B. Deutscher Kinderschutzbund) u. a. Seitens des Landkreises erfolgt 
eine jährliche Zahlung von Trägerzuschüssen. Ist eine Institution der Säule 1 nicht mehr in der Lage 
die Mittagessenversorgung sicherzustellen, tritt der Landkreis hierfür ein. Für diese Fälle hat der 
Kreisausschuss bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst, welcher die Gesellschaft für Ausbildung 
und Beschäftigung (GAB) mit der Sicherstellung der Mittagessenversorgung an der jeweiligen Schule 
beauftragt hat. An dieser Vorgehensweise wird festgehalten. 
 
Prognose:  
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Es ist festzustellen, dass sich die derzeitigen Träger zunehmend aus der Sicherstellung der 
Mittagessenversorgung zurückziehen. Dies hat zur Folge, dass die Versorgung zunehmend von der 
GAB sichergestellt werden muss. Unter der Annahme, dass die komplette Sicherstellung der 
Mittagessenversorgung zukünftig durch die GAB erfolgt, würden nach derzeitigem Stand der 
Versorgung insgesamt Kosten von 1,16 Mio. Euro entstehen. An den Schulen müssen 
dementsprechend Ausgabeküchen vorgehalten werden, in denen das angelieferte Essen 
ausgegeben werden kann. Eine Einrichtung von Frisch- bzw. Zubereitungsküchen ist grundsätzlich 
nicht vorgesehen. 
 
Eine Betreuung von Grundschulkindern findet derzeit bereits an fast allen Grundschulstandorten in 
unterschiedlicher Ausprägung statt. In den meisten Fällen wird diese von den jeweiligen 
Fördervereinen, freien Trägern und in Einzelfällen auch von Städten bzw. Gemeinden getragen. Der 
Landkreis möchte insbesondere die Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Fördervereine ausbauen 
und deren äußerst anerkennenswertes Engagement weiter fördern. Dazu werden Vorschläge noch 
gesondert unterbreitet. Sofern Fördervereine die Betreuung perspektivisch nicht mehr leisten können, 
soll diese Aufgabe künftig ebenfalls vorrangig von der GAB getragen werden. Dadurch können z. T. 
Synergieeffekte erzielt werden, weil die GAB häufig bereits in die Essensversorgung eingebunden ist 
(sh. oben). 
 
3. Bauliche Umsetzung 
Für den Ausbau und die Umsetzung der Ganztagsbetreuung in den Schulen müssen die räumlichen 
Gegebenheiten zur Verfügung stehen. Um dem gesetzlichen Anspruch gerecht zu werden, muss der 
jeweilige Betreuungsstandort über ein entsprechendes Raumprogramm verfügen. 
 
Grundsätzlich werden für notwendige Baumaßnahmen folgende Standards und 
Rahmenbedingungen festgelegt: 
 

• Als Standard-Raumprogramm werden die Räumlichkeiten gem. Betreuungsprofil 2 der „Richtlinie 
für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen“ festgelegt (an allen fünf Schultagen pro Woche 
Bildungs- und Betreuungsangebote von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr). Dies beinhaltet folgende 
vorzuhaltende Räumlichkeiten: 
 

➢ Raum für (Haus-) Aufgabenhilfe und -betreuung  
➢ Raum für Förderangebote 
➢ Sporthallennutzung 
➢ Raum für Pausen- und Mittagessensbereich 
➢ Ausgabeküche, Mensa 
➢ Bibliothek / Mediathek  
➢ Ruhe- und Arbeitsräume. 
➢ Bewegungsräume 
➢ Projekträume, 
➢ Ganztagsbüro 
➢ Möglichkeiten für Lehrerarbeitsplätze. 

 

• Räumlichkeiten sollen möglichst multifunktional ausgenutzt werden. 
 

• Ein Schulverbund wird grundsätzlich nur an einem Standort als Betreuungsstandort ausgestattet. 
Dies beinhaltet auch die Möglichkeit der Mittagessenversorgung. Aus den verbundenen Schulen 
soll dann ein Bustransfer zum Betreuungsstandort hin eingerichtet werden. 
 

• Bei benachbarten Schulen soll die Möglichkeit von Synergieeffekten, sprich Mitnutzung der 
vorhandenen Infrastruktur, geprüft werden. 
 

• Sofern die Möglichkeit besteht, werden fremde Räumlichkeiten (z b. gemeindeeigenes DGH) mit 
in Anspruch genommen. (Verträge erforderlich) 
 

• Die Planung geht von einem durchschnittlichen Flächenbedarf von 2,5 m² bis 3,5 m² pro Kind in 
dem jeweiligen Raum aus. Im Bereich der Mensaplanung liegt der Flächenbedarf bei 1,25 m² pro 
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Kind. Quelle: Empfehlung DGUV 202-090 Klasse(n)-Räume für Schulen; Verband Bildung und Erziehung (Hg.): 
Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland 
 

• Die Planung geht von einer prognostizierten Betreuungsquote von 75 % aller Schülerinnen und 
Schüler aus 

 
Grundlage ist hier zunächst eine Einschätzung des Bundesfamilienministeriums, welches festgestellt 
hat, dass die Betreuungsquote in manchen Bundesländern bei über 80% liegt, in vielen Regionen 
aber deutlich darunter. Das Hessische Kultusministerium orientiert sich bei seinen 
Ausbauberechnungen an einem durchschnittlichen 80%tigen Betreuungsbedarf, sieht jedoch ein 
erhebliches „Stadt – Land – Gefälle“ (Ballungsräume 90-100%; ländliche Regionen deutlich darunter). 
Die DJI-Studie von 2021 auf der Datengrundlage von 2019 geht für Hessen im Schnitt aufgrund von 
Stichprobenerhebungen bei Eltern von einem 68%igen Betreuungsbedarf am Nachmittag aus. Die 
hier angenommene Betreuungsquote von 75% setzt auf den unterschiedlichen Annahmen auf. 
 
Bei einem angenommenen Mittelwert der Schülerzahlen 2021-2028 gehen wir von einem 
Betreuungsplatzbedarf von 4.775 Plätzen aus. Aktuell verfügen wir über rund 2.765 Plätze. Somit 
haben wir Stand heute einen Fehlbedarf von rund 2.010 Plätzen (42 %). Jeder Betreuungsstandort 
muss bezüglich des vorgenannten Raumkonzeptes hin überprüft werden. Danach ergibt sich evtl. eine 
fehlende Fläche, die in der Regel durch geeignete Baumaßnahmen geschaffen werden muss. Der 
jeweilige Betreuungsstandort ist abhängig von der baulichen Situation vor Ort. Nicht jede Liegenschaft 
ist für einen Anbau geeignet oder bietet ausreichend Platz. Daher kann es nach der weiteren Prüfung 
zu baulich bedingten Ausnahmen der vorgenannten Grundsätze kommen. 
 
Zwischenfazit: 
Die aktuelle Raumsituation an vielen Schulstandorten wird nicht ausreichend sein um einem 
gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung gerecht zu werden. An- und Umbauten bzw. 
Erweiterungsbauten werden zwangsläufig notwendig werden. 
 
Eine genauere Investitionskostenübersicht kann erst nach Prüfung und Auswertung der einzelnen 
Schulstandorte sowie nach Festlegung der hier vorgeschlagenen Grundsätze erstellt werden.  
Nach vorsichtiger Einschätzung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft -Abteilung Technik- sind nach 
obigem Standard Investitionskosten in Höhe von rund 35-40 Mio. € denkbar. 
Über das Förderprogramm Bund/Land rechnen wir mit Fördermitteln in Höhe von rund 6-8 Mio. €. 
Aktuell gibt es dazu noch keine gültigen Förderrichtlinien. 
 
Steuerbar sind die Investitionskosten gegebenenfalls über folgende Punkte 

• Anpassung der angenommenen Betreuungsquote  
• Anpassung des oben genannten Flächenbedarfes  

 
Nach der Beschlussfassung sollen alle Schulstandorte auf die festgelegten Grundsätze hin überprüft 
und anhand der Flächenfehlbedarfe eine Kostenschätzung der entsprechenden Standorte aufgestellt 
werden. Eine Vorlage an die Gremien wird noch für das Jahr 2022 angestrebt, ist jedoch abhängig von 
den Richtlinien des Landes Hessen, die bis dato noch nicht vorliegen. 
 
 
Der Kreisausschuss des 
Landkreises Limburg-Weilburg 
 
gez. Michael Köberle, Landrat 



  
Bernd Steioff  

Sprecher der Partei DIE LINKE im Kreistag  
Im Bangert 22 

65606 Villmar-Weyer 
Tel.: 0177-418-05-82 

An  
Vorsitzender des Kreistages Herrn Joachim Veyhelmann 
Schiede 43 
65549 Limburg 

Villmar-Weyer, den 13.09.2022 
 
 
Änderungsantrag zum TOP 5 der Tagesordnung „Festlegung von Standards und 
Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Rechtsanspruch auf Förderung von 
Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/27“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Joachim Veyhelmannn, 
 
ich bitte Sie folgenden Änderungsantrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Kreistages am 16. September 2022, zu setzen, beraten und ggf. beschließen zu lassen; 
 
Beschluss: 
Der Kreistag möge beschließen, die Vorlage des Kreisausschuss zum TOP 5 soll geändert 
werden,  
beim 1. Spiegelstrich oder unserem Änderungsantrag Buchstabe 

a.) um den Bereich bestmögliche qualitative Ausstattung aller ganztägig arbeitenden 
Schulen auch in Anlehnung an die Standards die für die Profilstufe 3 zu gewährleisten 
wird gefordert, dass auch Schulen, die sich für diese Profilstufe bewerben bzw. 
entschieden haben, eine entsprechende Ausstattung erhalten.  

 
beim 3. Spiegelstrich oder unserem Änderungsantrag Buchstabe 

b.) Weiterhin soll die Vorlage dahin gehend geändert werden, dass es auf gar keinen 
Fall so sein darf, dass bei verbundenen Schulen nur an einem Standort 
konzeptionelle Ganztagsschule nach Profilstufe 2 stattfinden soll.  

beim 4. Spiegelstrich bzw. unserem Änderungsantrag Buchstabe 
c.) hier sollen die beabsichtigten Synergieeffekte in der Nutzung von Infrastruktur 

eindeutig benannt werden (z.B. Sportplätze, Turnhallen, Dorfgemeinschaftshäuser 
u.s.w,) aber auf keinen Fall eine Doppelnutzung von schulischen Räumen, wenn die 
Stundenplangestaltung und damit das Pädagogische Konzept in Frage gestellt 
würde. 

beim 5. Spiegelstrich bzw. unserem Änderungsantrag Buchstabe 
d.) hier sollte auch die Empfehlung des Ganztagsschulverbandes und die Richtline des 

HKM zur Einrichtung von Ganztagsschulen herangezogen werden und vor den 
Beratungen mitversandt werden. 

../2 
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Der Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz muss wohnortnah an allen 
Schulstandorten des Landkreises Limburg-Weilburg, die eine der drei Profilstufen beantragt 
haben, umgesetzt werden, da der Bedarf an Ganztagsplätzen bundesweit (Stadt und Land) 
dementsprechend auch bei uns steigen wird. (vgl. Bertelmann-Studie) und es eine 
Einschränkung der Fördermöglichkeiten für alle Kinder, insbesondere für 
leistungsschwächere Kinder aus bildungsfernen Familien bedeuten würde. Aber auch diese 
Kinder sollen nicht nur eine besonders gute Förderung erhalten, um deren Defizite 
auszugleichen. Die Kinder und späteren Jugendlichen werden nach Einschätzung aller 
wirtschaftsnahen Studien (INSM und Bertelmann und OECD) dringend für den Arbeitsmarkt 
in den nächsten 25-30 Jahren bis 2050 gebraucht. 
 
Grundlage unseres Änderungsantrags sind die neusten Studien und Veröffentlichungen 
der Wissenschaft: 
 
„Allein zwischen den Jahren 2015 und 2020 hat der Anteil der Grundschulen mit 
Ganztagsbetrieb an allen Schulen von 55,6 % nach dem Ergebnis des 
Bildungsmonitors der Initiative der Neuen Sozialen Marktwirtschaft (INSM) der 
Deutschen Wirtschaft auf 71,2 % zugenommen. 
 
Im selben Zeitraum ist der Anteil der Grundschüler, die ganztags die Schule 
besuchen, von 34,5% auf 46,5 Prozent gestiegen an allgemeinbildenden Schulen 
konnte ein Anstieg von 39,3% auf 47,2 Prozent erreicht werden (KMK, 2021,2022) (vgl. 
auch Bildungsmonitor 2022 vom 17.08.22 S.33 unten) und mit einem weiteren 
steigenden Bedarf muss gerechnet wird, wie die Bertelsmann-Stiftung feststellt. 
„Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene trägt ein gut ausgebautes Angebot an 
Ganztagsbetreuungsplätzen zur Stärkung des Wachstumspotenzials bei. (OECD-
Studie 2014a) 
 
 
Begründung: 
Bei dieser Ausgangslage stellen wir den Änderungsantrag zum TOP 5 aus Verantwortung 
für die zu fördernden Kindern, besonders in der Grundschule und in der Gewissheit, dass 
renommierte Wissenschaftler und Studien belegen, dass die Qualität und Standards für 
die Förderung von extremer Wichtigkeit sind. 
Daher ist bereits die beabsichtigte Festlegung auf ein Standard-Raumprogramm gemäß 
Betreuungsprofil 2 eine erhebliche Qualitätseinschränkung! 
 
Die INSM-Studie (auch Bildungsmonitor 2022 betitelt) kommt für Hessen zur 
Handlungsempfehlung, dass neben dem … „Deutlichen Verbesserungspotential in 
Hessen vor allem in den Handlungsfeldern Internationalisierung, Schulqualität und 
Forscherorientierung,“ auch weiterhin… „ist dazu eine hochwertige 
Förderinfrastruktur an Schulen zur nachhaltigen Verbesserung der 
Bildungschancen weiter aufzubauen (Ganztagsschulen, multiprofessionelle Teams) 
vgl. Pressemitteilung vom 17. August 2022. und die Gesamtstudie (Bildungsmonitor 
2021-22 der INSM vorgestellt in der Pressekonferenz am 17.08.2022.) 
 
Weitere Begründung mündlich: 
 
 
________________ 
Bernd T. Steioff,  
Sprecher der Partei Die LINKE im Kreistag Limburg-Weilburg 
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Beschlussvorlage (KT) 

VL-439/2022 

Amt für Finanzen und Organisation 

Datum 04.10.2022 

Landkreis 
Limburg-Weilburg 

 

 
Sachbearbeiter*in Herr Lorber 

 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Kreisausschuss  13. Oktober 2022 beschließend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 5. 31. Oktober 2022 vorberatend 
Kreistag  4. November 2022 beschließend 

 
Betreff: 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des 
Sonderdienstes Revision des Landkreises Limburg-Weilburg 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt die beigefügte Neufassung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme des Sonderdienstes Revision des Landkreises Limburg-
Weilburg. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Begründung: 
Die Prüftätigkeiten des Sonderdienstes Revision gliedern sich in solche aufgrund gesetzlicher 
Regelung sowie in solche aufgrund im Einzelfall erteilten Auftrags. Letzterer kann sich aus einer 
Norm oder einer satzungsrechtlichen Regelung ergeben. Gesetzlich vorgesehen ist beispielsweise 
die Prüfung der Kommunen des Landkreises, von Körperschaften des öffentlichen Rechtes oder die 
Kassenprüfung von Stiftungen. Die fallbezogene Auftragstätigkeit des Sonderdienstes betrifft etwa die 
Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg e.V. als Einrichtung des Landkreises zur Weiterbildung. 
 
Die vorgesehene Neufassung der “Satzung des Landkreises Limburg-Weilburg über die Erhebung 
von Gebühren für die Inanspruchnahme des Sonderdienstes Revision“ soll die gesetzlichen und 
auftragsbezogenen Prüftätigkeiten des Sonderdienstes klarer als bisher formuliert wiedergeben und 
die Tätigkeiten umfassend erfassen. Letzteres führt dazu, auch einen potentiellen Prüfgegenstand mit 
in die Satzung aufzunehmen, um für den Bedarfsfall keine Änderung der Satzung vornehmen zu 
müssen. Es geht hierbei um rechtlich selbständige Schulen, die als Anstalten des öffentlichen Rechts 
zu konstituieren sind. Anstaltsträger ist im Fall der Konstituierung der Landkreis Limburg-Weilburg. 
Der Sonderdienst Revision würde aufgrund gesetzlicher Regelung tätig warden. 
  
 
Die Höhe der zu entrichtenden Prüfungsgebühren bleibt unverändert. 
 
 
 
 
Der Kreisausschuss des 
Landkreises Limburg-Weilburg 
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gez. Michael Köberle, Landrat 



.

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme 

des Sonderdienstes Revision des Landkreises Limburg-
Weilburg. 

 
Auf Grund des § 5 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. S.183), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) sowie des § 129 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 
März 2002 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. 
Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in 
seiner Sitzung am XX.XX.XXXX folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Inanspruchnahme des Sonderdienstes Revision des Landkreises Limburg 
Weilburg beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Gebühren 

Für die gesetzliche Inanspruchnahme des Sonderdienstes Revision des Landkreises 
Limburg-Weilburg durch kreisangehörige Gemeinden und andere Körperschaften oder 
Anstalten des öffentlichen Rechts werden Gebühren zur Deckung der dem Landkreis 
Limburg-Weilburg entstehenden Kosten nach den Bestimmungen dieser Satzung 
erhoben.  
 
Gleiches gilt 
 

• sofern Körperschaften des öffentlichen Rechtes den Sonderdienst Revision 
beauftragen, Geschäfts- und Kassenführung zu prüfen, 
 

• hinsichtlich der Inanspruchnahme des Sonderdienstes Revision durch private 
Körperschaften aufgrund satzungsrechtlicher Regelung,  
 

• hinsichtlich der dem Sonderdienst Revision obliegenden Aufgabe der Prüfung 
der Wirtschaftsführung der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg e.V. als 
Einrichtung des Landkreises zur Weiterbildung.   

 
 

§ 2 
Gebührensätze und Fälligkeit 

1. Die Gebühren pro Arbeitstag und Prüfer betragen € 333,-. Nimmt die Prüfung 
keinen vollen Arbeitstag in Anspruch, wird ein Stundensatz von € 44, - berechnet. 

2. Werden vom Sonderdienst Revision in besonderen Fällen für die Prüfung externe 
Prüfer oder Prüfstellen herangezogen, so wird für diese Prüfer der Betrag erhoben, 
den der Landkreis selbst als Vergütung für deren Inanspruchnahme zu entrichten 
hat. 

3. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach erfolgter Anforderung an die 
Kreiskasse zu überweisen. 

4. Die Gebühren unterliegen deren Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 



§ 3 
· Gebührenfreiheit 

Für Prüfungen des Sonderdienstes Revision, die der Landrat als Aufsichtsbehörde nach 
§ 136 HGO anordnet, werden Gebühren nicht erhoben. Liegen jedoch bei einer 
Gemeinde oder einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts Mängel in der 
Geschäftsführung vor und dauert die Tätigkeit der Revision dadurch länger als sie unter 
normalen Verhältnissen gedauert hätte, so können für den Mehraufwand Gebühren nach 
§ 2 erhoben werden. 
 
Die Gründe für die Erhebung von Gebühren sind bei der Anforderung anzugeben. 
 
 

§ 4 
Rechtsbehelfe 

Gegen die Heranziehung zu den Gebühren und Erstattungsbeträgen stehen dem 
Zahlungspflichtigen die Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung zu. 
 
 

§ 5 
Schlussbestimmungen 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des Sonderdienstes 
Revision des Landkreises Limburg-Weilburg vom 11. Dezember 2007 außer Kraft. 
 
 
 
Limburg, den   
 
 
Der Kreisausschuss 
des Landkreises Limburg-Weilburg 
 
 

 
Köberle 
Landrat 
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Vorlagentyp: Beschlussvorlage (KT) 

 

Abteilung Sozialamt 
Datum 01.09.2022 

Landkreis 
Limburg-Weilburg 

 

 
Sachbearbeiter*in Dirk Schmidt 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Kreisausschuss 22.09.2022 beschließend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 31.10.2022 vorberatend 
Ausschuss für Soziales, Familien, Frauen, Senioren, 
Jugend, Gesundheit und Sport 02.11.2022 vorberatend 

Kreistag 04.11.2022 beschließend 

Wählen Sie ein Element aus. Datum Wählen Sie ein 
Element aus. 

 
Bei Vorlage für Kreisausschuss bitte ausfüllen: 
 Mitzeichnung 
Wählen Sie ein Element aus.  

Wählen Sie ein Element aus.  

 
Bei Vorlage für Kreistag bitte ausfüllen: 
Die Vorlage bedarf einer unmittelbaren Zuweisung an den zuständigen Ausschuss (ohne vorherige 
Beratung im Kreistag) 
 
 
Betreff: 
Erlass einer 1. Nachtragssatzung zur Satzung zur Erhebung von Unterbringungsgebühren in 
Unterkünften für Flüchtlinge 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt,  

 
1. den beigefügten Entwurf einer 1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Unterbringung von Personen im Sinne des Gesetzes über die 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen 
(Landesaufnahmegesetz) – Unterbringungsgebührensatzung- als Satzung.  

 
2. nach einer erfolgten Beschlussfassung und Bekanntmachung die Satzungsregeln durch 

die Verwaltung anzuwenden und umzusetzen.  
 
3. eine Neukalkulation der Gebühren jährlich vorzunehmen und zur Beschlussfassung im 

Kreistag vorzulegen.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

• Es wird eine Erhöhung der Gebühren kalkuliert. Der Ukraine-Krieg hat neben der 
enorm steigenden Heizpreise auch einen erhöhten Unterbringungsbedarf an 
geflüchteten Menschen zur Folge. Der Landkreis hat im Zuge dessen neue 
Gemeinschaftsunterkünfte suchen und anmieten müssen. Altverträge sind nach 
Verhandlungen mit neuen Konditionen verlängert worden. Als diese 
unvorhergesehenen und auch mit Blick auf die Zukunft ungewissen Situationen sind 
maßgebend für einen Anstieg der Gebühren. 
 

• Die kalkulierten Erträge aus Unterkunftsgebühren wurden im Haushalt 2022 mit 
1.374.960 EUR eingestellt. Auf der Aufwandsseite wurden Kosten in Höhe von 
5.420.582 EUR eingestellt. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Kosten für 
Unterkünfte. Wie in den Controllingberichten dargestellt, ist es absehbar, dass die 
ursprünglich geplanten Erträge und Aufwendungen nicht auskömmlich sein werden. 
Auch für das Haushaltsjahr 2023 ist mit einer Steigerung der Erträge zu rechnen, da 
die Zahl der gebührenpflichtigen Bewohner, durch den Rechtskreiswechsel der 
Geflüchteten aus der Ukraine in die Regelsysteme des SGB II und SGB XII, gestiegen 
ist. Auf der Aufwandsseite ist durch die fortwährend steigenden Heizkosten und neue, 
langfristig abgeschlossene Mietverträge für Gemeinschaftsunterkünfte ebenfalls mit 
einer Steigerung zu rechnen. Eine Quantifizierung ist auf Grund des fortwährenden 
Kriegs- und daraus folgenden Fluchtgeschehens in bzw. aus der Ukraine nicht 
möglich. Des Weiteren ist aktuell auch ein Anstieg der Flüchtlingszahlen aus anderen 
Herkunftsländern zu beobachten. 

 
 
Begründung: 
Mit Beschluss Nr. 214 vom 18. Januar 2018 hatte der Kreisausschuss dem Kreistag 
den Beschluss einer Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung 
von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen empfohlen. Der Kreistag hat 
daraufhin am 13. April 2018 die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen beschlossen.  
 
Zuletzt wurde mit Beschlussvorlage V-286/2021 vom 9. September 2021 vom 
Kreisausschuss dem Kreistag der Beschluss einer Neufassung zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen und anderen 
ausländischen Personen empfohlen. Der Kreistag hat daraufhin am 5. November 2021 
(VL -287/2021) die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen beschlossen.  
 
Inhalt der vorangegangenen Beschlüsse war jeweils auch, dass eine jährliche 
Neukalkulation der Gebühren zu erfolgen hat und anschließend durch den Kreistag zu 
beschließen sind.  
 
Diesem Auftrag ist die Verwaltung auch in diesem Jahr nachgekommen. Die Kalkulation 
wurde nach bewährtem Schema auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes 
erstellt.  
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In die Kalkulation sind eingeflossen:  

• Die Kosten der Zahlungen an die Betreiber der Unterkünfte (Mindestbelegung) 

• Personalkosten des Sachgebietes Unterbringung und im FD Migration und 
Integration soweit an der Unterbringung beteiligt.  

• Versicherungskosten für Beschädigungen der Unterkünfte 

• Die voraussichtliche Anzahl der Personen, die im Jahresmittel in den 
Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden 

Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Kalkulationen der Gebührensätze der 
Vorjahre neben der Neukalkulation für das Jahr 2023 mit aufgeführt.  

Die Kalkulation der Gebühren für die einzelnen Jahre sind in der Anlage 1 dargestellt.  

Der Satzungsentwurf ist in Anlage 2 beigefügt. 
 
 
 
Anlagen: 

1. Übersicht über die Gebührenkalkulation 
2. Satzungsentwurf 

 
 
Der Kreisausschuss des 
Landkreises Limburg-Weilburg 
 
Michael Köberle, Landrat 
 



Anlage 1 Gebührenübersicht

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Unterkunfts-
kosten pro
Jahr

7.776.042,90 € 7.808.010,57 € 6.723.318,90 € 5.022.204,40 € 4.257.223,00 € 4.178.582,00 € 8.041.499,00 €

m² pro Jahr 43.000,24 € 14.333,41 € 0,00 €* 0,00 €* 0,00 €* 0,00 €* 0,00 €*

Personal-
kosten 263.293,97 € 240.194,84 € 226.033,53 € 233.341,50 € 239.550,00 € 180.471,00 € 170.785,00 €

Versicherung 26.651,67 € 25.339,50 € 25.373,23 € 25.641,04 € 22.839,00 € 21.315,00 € 61.075,00 €

Kosten
gesamt 8.108.988,78 € 8.087.878,32 € 6.974.725,66 € 5.281.186,94 € 4.519.612,00 € 4.380.368,00 € 8.273.360,00 €

Anzahl unter-
gebrachte
Personen

2.158 1.823 1.526 1.219 976 1071 1697

Gebühr pro
Person/Monat 313,14 € 369,71 € 381,00 € 361,00 € 385,00 € 340,00 € 406,00 €

Gebühr pro
Person/Tag 10,44 € 12,32 € 12,70 € 12,03 € 12,83 € 11,33 € 13,53 €

*Die Verträge von Unterkünften, die nach Quadratmetern abgerechnet wurden, sind im Laufe des Jahres 2018 ausgelaufen. Daher entfällt diese Sparte ab 2019.



1. Nachtragssatzung des Landkreises Limburg-Weilburg zur Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen im Sinne 
des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetzes) 
 

(Unterbringungsgebührensatzung) 
 

Aufgrund der §§ 5, 16, 30 Nr. 5 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), des § 5a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 des Gesetzes über die Aufnahme 
und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) 
vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 399), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2020 (GVBl. S. 
767), und der §§ 1, 2, 3, 4, 9 und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung 
vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 
(GVBl. S. 247), hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg am 4. November 2022 folgende 
1. Nachtragssatzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach § 1 
des Landesaufnahmegesetzes (Unterbringungsgebührensatzung) beschlossen:  
 

 
Artikel 1: 

 
In § 3 Höhe der Unterbringungsgebühren wird der Absatz 2 neu gefasst: 
 
Die Gebühr für die Unterbringung in einer Unterkunft gemäß § 1 Absatz 1 beträgt im Land-
kreis Limburg-Weilburg 

 
Nr. 1  ab 01.01.2017 monatlich 313,14 Euro pro Person  
 
Nr. 2  ab 01.01.2018 monatlich 369,71 Euro pro Person 
 
Nr. 3  ab 01.01.2019 monatlich 381,00 Euro pro Person 
  
Nr. 4  ab 01.01.2020 monatlich 361,00 Euro pro Person  
 
Nr. 5  ab 01.01.2021 monatlich 385,00 Euro pro Person  
 
Nr. 6  ab 01.01.2022 monatlich 340,00 Euro pro Person 
 
Nr. 7 ab 01.01.2023 monatlich 406,00 Euro pro Person.  

 
 

Artikel 2: 
 
Diese 1. Nachtragssatzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von 
Personen nach § 1 des Landesaufnahmegesetzes (Unterbringungsgebührensatzung) tritt 
zum 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
 
 



Ausgefertigt: 
Limburg, 4. November 2022 
 
 
 
Michael Köberle       (Dienstsiegel) 
Landrat 
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Beschlussvorlage (KT) 

VL-432/2022 

Büro Erster Kreisbeigeordneter 

Datum 09.08.2022 

Landkreis 
Limburg-Weilburg 

 

 
Sachbearbeiter*in Herr Stupinsky und 

Beteiligungsmanagement (Herr Naumann) 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 

Kreisausschuss  6. September 
2022 beschließend 

Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 7. 31. Oktober 2022 vorberatend 
Kreistag 14. 4. November 2022 beschließend 

 
Betreff: 
Gewährvertrag zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg, dem Westerwaldkreis-
Abfallwirtschaftsbetrieb und der Zusatzversorgungskasse Wiesbaden unter Beteiligung der 
MBS-Anlage Westerwald GmbH & Co. KG 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt einen Gewährvertrag zwischen dem Landkreis Limburg-Weilburg und 
der Zusatzversorgungskasse Wiesbaden bezüglich der Überleitung der Mitarbeiterschaft der 
MBS-Anlage in den TVöD mit Zusatzversorgung. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
- 
 
 
 
Begründung: 
Der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg ist über den Abfallwirtschaftsbetrieb nominal 
zu 50% an der MBS-Anlage Westerwald GmbH & Co. KG beteiligt (Kommanditeinlage 255.645,94 
Euro). Zweiter Kommanditist ist der Westerwaldkreis, Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetrieb (WAB) 
als Eigenbetrieb und Sondervermögen des Westerwaldkreises zu gleichen Anteilen. 
 
Das dort beschäftigte Personal wurde auf Grundlage des Gesellschafterbeschlusses vom 29. April 
2021 mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in den TVöD übergeleitet. Dieser Beschluss basiert auf den 
Verhandlungen beider Landkreise aus den Jahren 2017 und 2018. Bereits in 2017 wurde die 
Überleitung der Beschäftigten der MBS Anlage in den TVöD und die daraus resultierenden Folgen im 
als Entscheidungsgrundlage dienenden „Witzenhausen Gutachten“ unterstellt.  
 
Die Mitglieder des Landkreises in der Gesellschafterversammlung der MBS Anlage haben insofern 
am 29. April 2021 der Überleitung zugestimmt, da sie davon ausgegangen sind, dass der Kreistag mit 
dem Ankauf der Anteile an der MBS-Anlage mit der Überleitung der Mitarbeiterschaft in den TVöD auf 
Grundlage der Verhandlungen und der vorliegenden Gutachten einverstanden waren.  
 
Hierdurch ist eine Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse Wiesbaden zwingend notwendig. 
Diese fordert im Rahmen einer Mitgliedschaft den Abschluss eines entsprechenden 
Gewährvertrages. Im Falle einer Beendigung der Mitgliedschaft soll somit sichergestellt werden, dass 
die beiden Kommanditisten als Gesamtschuldner ohne zeitliche Befristung sämtliche Ansprüche der 
ZVK absichern. Hierbei handelt es sich im Ergebnis um die erforderlichen Umlagezahlungen an die 
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ZVK, die im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft notwendig werden. Derzeit liegen diese bei rund 
67.000 Euro p. a..  
 
Seitens des Beteiligungsmanagements wurden parallel zum Gewährvertrag weitere Alternativen 
(bspw. erhöhte Umlagezahlungen anstatt eines Gewährvertrages) geprüft. Diese sind jedoch aus 
haushaltrechtlicher bzw. gebührenrechtlicher Sicht nicht umsetzbar bzw. wirtschaftlich.  
 
Gem. § 30 Nr. 13 HKO handelt es sich bei der Übernahme von Bürgschaften, dem Abschluss von 
Gewährverträgen und der Bestellung von Sicherheiten für Dritte sowie solcher Rechtsgeschäfte, die 
den vorgenannten gleichkommen, um eine ausschließliche Zuständigkeit des Kreistages.  
 
Nach Beschlussfassung des Kreistags bedarf es gem. § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 104 Abs. 2 HGO 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
Der Entwurf dieses Vertrages ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.  
 
Um entsprechende Beschlussfassung wird daher gebeten. 
 
 
Der Kreisausschuss des 
Landkreises Limburg-Weilburg 
 
gez. Michael Köberle, Landrat 
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Antrag 

AT-30/2021 

 

Landkreis 
Limburg-Weilburg 

 

 

CDU und SPD 

 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 8. 1. November 2021 vorberatend 
Kreistag 14. 5. November 2021 beschließend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 9. 27. Juni 2022 vorberatend 
Kreistag 12. 1. Juli 2022 beschließend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 8. 31. Oktober 2022 vorberatend 

Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 4. 12. Dezember 
2022 vorberatend 

Kreistag 12. 16. Dezember 
2022 beschließend 

 
Betreff: 
Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse des Landkreises 
Limburg-Weilburg 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag möge die Änderung der Geschäftsordnung des Kreistages wie folgt beschließen: 
 
1. In § 5 Abs. 1 wird das Wort „zwei“ gestrichen und durch das Wort „drei“ ersetzt. 
 
2. Der Wortlaut von § 26 Abs. 1 in seiner bisherigen Fassung wird gestrichen und durch 

folgenden Wortlaut ersetzt:  
„Die Redezeit beträgt für Kreistagsabgeordnete, die Mitglied einer Fraktion sind, pro 
Redebeitrag in der Regel 5 Minuten, zur Begründung von Anträgen 10 Minuten und zur 
Begründung von Änderungsanträgen 5 Minuten. Für Kreistagsabgeordnete, die fraktionslos 
sind oder Mitglieder einer Gruppe, die keinen Fraktionsstatus hat, beträgt die Redezeit in 
der Regel 3 Minuten, zur Begründung von Anträgen 6 Minuten und zur Begründung von 
Änderungsanträgen 3 Minuten“. 

 
3. § 9 a) wird ersatzlos gestrichen. 
 
4. In § 18 wird nach Abs. 4 folgender neuer Absatz 4a eingefügt: 

„Anträge, die auf konkrete Maßnahmen und Gegenstände des öffentlichen Verkehrsraums 
bezogen sind, werden im Regelfall automatisch zur abschlie-ßenden Beratung und 
Beschlussfassung in den Ausschuss für Raumordnung, Wirtschaft und Verkehr verwiesen. 
Der Kreistag kann durch gesonderten Be-schluss Beratung und Beschlussfassung des 
Antrags wieder an sich ziehen“. 

 

 
Begründung: 
Zu 1.  Mit der Änderung werden die landesrechtlichen Regelungen nachvollzogen. Fraktionsstatus 

hat erst eine Gruppe ab 3 Mitgliedern. 
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Zu 2. Bei der Bemessung der Redezeit muss auch berücksichtigt werden, ob einzelne 
Kreistagsabgeordnete oder Kleinstgruppen sprechen oder ob eine große Zahl von 
Abgeordneten durch den Sprecher vertreten wird. 

Zu 3.  Nachdem die Frage der Durchführung einer Kreistagssitzung vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie voraussichtlich nicht mehr gegeben ist, kann die Sonderregelung, die nur zur 
Bewältigung der Probleme in der Pandemie eingeführt worden ist, wieder gestrichen werden. 

 
Zu 4.  Hiermit wird eine Bitte des Ältestenausschusses aus seiner Sitzung vom 02. September 2021 

nachvollzogen. 
 
 
Der Vorsitzende des Kreistages des 
Landkreises Limburg-Weilburg 
 
gez. Joachim Veyhelmann 





 

FREIE WÄHLER-Fraktion im 
Kreistag Limburg - Weilburg

Fraktionsvorsitzender:
Valentin Bleul
Neuer Weg 2
65552 Limburg-Eschhofen
Tel: 06431 73498
Fax: 06431 9770648
Mobil: 0160 97426261
E-Mail: Valentin.Bleul@t-online.de

Fraktionsgeschäftsführung:
Markus Sabel
Waldstraße 16
65589 Hadamar-Niederhadamar
Tel: 06433 5968
Mobil: 0174 3071701
E-Mail: markussabel3@aol.com

Bankverbindung:
Kreissparkasse Limburg
BIC: HELADEF1LIM
IBAN: DE19 5115 0018 0014 0018 79

Limburg, den 21.06. 2022 

 
 
Herrn Kreistagsvorsitzenden  
Joachim Veyhelmann  
Schiede 17  
65549 Limburg 
 
Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, 
Sehr geehrter Her Ausschussvorsitzender, 
 
Namens der Fraktion der Freien Wähler bitte ich um Aufnahme  
nachstehendes aktualisierten Änderungsantrag zum Tagesordnungspunkt  
Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die 
Ausschüsse des Landkreises Limburg-Weilburg / Antrag von CDU/SPD 
in der Sitzung des HFA am 27.06.2022 und der  
Kreistagssitzung am 01.07.2022 
Der mit den Einladungen übermittelt Änderungsantrag der FW Fraktion  
bezog sich auf den mit Mail von Herrn Wendel  
angedachten Antrag zur Geschäftsordnung bezüglich der Telefon- bzw. 
Videokonferenzen in Verbindung mit der Aufwandentschädigungssatzung für 
die Kreistagssitzung am 06.05.2022  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

(Valentin Bleul 
 
Betreff:  
Änderungsantrages zum Tagesordnungspunkt 
Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die 
Ausschüsse des Landkreises Limburg-Weilburg / Antrag von CDU/SPD 
 
Die FW Fraktion stellt zum vorstehenden Antrag von CDU/SPD folgenden Änderungsantrag: 

Zu 2. Des Antrages 
Der Wortlaut von § 26 Abs. 1 in seiner bisherigen Fassung  vom 11.09.2020 bleibt un-
verändert bestehen. 
 
Der Antrag wird durch einen Punkt 5 ergänzt. 
 
§ 18 Antrag (4) wird wie folgt aktualisiert 
(4) Das vorsitzende Mitglied nimmt einen fristgerechten eigegangen Antrag in der zeitlichen 
Reihenfolge des Eingangs(Datum und Uhrzeit) - bei Übersendung mit Mail gilt das                              
Datum der Absendung - auf die Tagesordnung der anstehenden nächsten Sitzung des 
Kreistages.  
 
Die weiteren Textteile im § 18 bleiben unverändert 
 
Begründung: Die Begründung erfolgt mündlich in der Sitzung 



(Änderungs-)Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung

CDU + SPD FW Vorschlag der Verwaltung
1 In § 5 Abs. 1 wird das Wort „zwei“ gestrichen und durch das Wort

„drei“ ersetzt.
In § 5 werden folgende Ergänzungen vorgenommen:
Überschrift:
- Bildung von Gruppierungen, Fraktionen, Mitteilungspflichten, Mittel zur Geschäftsführung,
Telefon- oder Videokonferenzen bzw. Online-Sitzungen
Abs. 1:
Mindestens zwei Kreistagsabgeordnete können sich zu einer Gruppierung, mindestens drei
Kreistagsabgeordnete können sich zu einer Fraktion mit einem vorsitzenden Mitglied
zusammenschließen.
Abs. 4:
Der Landkreis gewährt den Gruppierungen und Fraktionen...
Abs. 5:
Fraktionen, Fraktionsvorstände und Arbeitskreise von Fraktionen können per Telefon- oder
Videokonferenz tagen bzw. Online-Sitzungen durchführen. Gleiches gilt für Gruppierungen.

2 Der bisherige Text aus § 9a wird gestrichen. Stattdessen soll § 9a
folgenden Inhalt haben:
"Fraktionen, Fraktionsvorstände und Arbeitskreise von Fraktionen
sowie Gruppierungen können auch per Telefonkonferenz oder
Videokonferenz tagen."

§ 9a wird ersatzlos gestrichen.

(Der Antrag von CDU und SPD wurde oben bei den Ergänzungen zu § 5 berücksichtigt.)

3 In § 18 wird nach Abs. 4 folgender neuer Absatz 4a eingefügt:
„Anträge, die auf konkrete Maßnahmen und Gegenstände des
öffentlichen Verkehrsraums bezogen sind, werden im Regelfall
automatisch zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung in
den Ausschuss für Raumordnung, Wirtschaft und Verkehr
verwiesen. Der Kreistag kann durch gesonderten Beschluss
Beratung und Beschlussfassung des Antrags wieder an sich
ziehen.“

§ 18 Abs. 6 wird wie folgt ergänzt:
„Anträge, die auf konkrete Maßnahmen und Gegenstände des öffentlichen Verkehrsraums
bezogen sind, werden im Regelfall automatisch zur unterliegen der abschließenden Beratung
und Beschlussfassung in den des Ausschusses für Raumordnung, Wirtschaft, Bau und Verkehr
verwiesen. Der Kreistag kann durch gesonderten Beschluss Beratung und Beschlussfassung
des Antrags wieder an sich ziehen. Die Verweisung erfolgt ohne Aussprache. Sollte der
Antragsgegenstand in die Zuständigkeit des Landrats als Kreisordnungsbehörde fallen, kann
der Ausschuss nur eine nicht bindende Empfehlung an den Landrat abgeben.“

4 § 18 Abs. (4) S. 1 wird wie folgt aktualisiert:
(4) Das vorsitzende Mitglied nimmt einen fristgerecht
eingegangen Antrag in der zeitlichen Reihenfolge des
Eingangs (Datum und Uhrzeit) - bei Übersendung mit Mail
gilt das Datum der Absendung - auf die Tagesordnung
der anstehenden (nächsten Sitzung) des Kreistages.

Die weiteren Textteile im § 18 bleiben unverändert.

§ 18 Abs. (4) S. 1 wird wie folgt aktualisiert:
(4) Das vorsitzende Mitglied nimmt einen fristgerecht eingegangen Antrag in der zeitlichen
Reihenfolge des Eingangs (Datum und Uhrzeit) - bei Übersendung mit E-Mail gilt das Datum
der Absendung - auf die Tagesordnung der anstehenden (nächsten Sitzung) des Kreistages.

Die weiteren Textteile im § 18 bleiben unverändert.

5 In § 2 Abs. 2 wird der Begriff "des Kreistages" am Ende gestrichen.
In § 2 Abs. 3 wird der Begriff "Kreistagsmitglieder" durch "Kreistagsabgeordnete" ersetzt.
Zudem wird der Begriff "des Kreistages" gestrichen.

Grund für die Änderung ist, dass dem Ausschussvorsitzenden für dessen Sitzungen ebenfalls
die Abwesenheit mitgeteilt werden soll, nicht nur dem Kreistagsvorsitzenden bei Sitzungen des
Kreistags.

6 In § 18 Abs. 3 S. 1 so wie in § 30 Abs. 2 S. 1 wird jeweils das Wort "email" durch "E-Mail"
ersetzt.

7 § 44 Abs. 3 wird gestrichen.

Die Regelung betrifft den bisherigen § 9 a - Eilentscheidung an Stelle des Kreistages durch den
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss. Diese Regelung ist außer Kraft getreten.
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I. Allgemeine Bestimmungen  
 

§ 1 
Unabhängigkeit 

 
Die Kreistagsabgeordneten üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die 
Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmten, Überzeugung aus und sind an Aufträge 
und Wünsche der Wähler nicht gebunden. 
 

§ 2 
Pflicht zur Teilnahme an den Sitzungen 

 
(1) Die Kreistagsabgeordneten sind verpflichtet, an der Arbeit und den Sitzungen des 
Kreistages und seiner Ausschüsse, denen sie angehören, teilzunehmen. 
 

(2) Die Kreistagsabgeordneten, die an einer Sitzung nicht teilnehmen können, zeigen 
ihr Ausbleiben unter Darlegung der Gründe vor Beginn der Sitzung dem vorsitzenden 
Mitglied des Kreistages an. 
 

(3) Die Kreistagsmitglieder, die die Sitzung vorzeitig verlassen müssen, zeigen dies 
dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages unter Darlegung der Gründe vor Beginn, 
spätestens vor dem Verlassen der Sitzung an. 
 

§ 3 
Anzeigepflicht 

 
Die Kreistagsabgeordneten erfüllen die Anzeigepflicht nach § 26 a HGO 
unaufgefordert. Sie leiten die Anzeige erstmals binnen zwei Monaten nach der ersten 
Sitzung des neu gewählten Kreistages – in den folgenden Jahren bis Ablauf des 
Monats Februar – dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages zu. Dieses leitet eine 
Zusammenstellung der Anzeigen zur Unterrichtung an den Haupt-, Finanz- und 
Verwaltungsausschuss und den Ältestenausschuss weiter. Die Anzeigen werden 
danach zu den Akten des Kreistages genommen.  
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§ 4 
Treuepflicht 

 
(1) Die Kreistagsabgeordneten dürfen wegen ihrer besonderen Treuepflicht 
Ansprüche Dritter gegen den Landkreis nicht geltend machen, wenn der Auftrag mit 
den Aufgaben ihrer Tätigkeit im Zusammenhang steht, es sei denn, dass sie als 
gesetzliche Vertreter handeln. 
 
(2) Ob die Voraussetzungen des Vertretungsverbotes vorliegen, entscheidet der 
Kreistag. 
 

§ 5 
Bildung von Fraktionen, Mitteilungspflichten, Mittel zur Geschäftsführung 

 
(1) Mindestens zwei Kreistagsabgeordnete können sich zu einer Fraktion mit einem 
vorsitzenden Mitglied zusammenschließen. 
 
(2) Eine Fraktion kann fraktionslose Kreistagsabgeordnete als Hospitantinnen oder 
Hospitanten aufnehmen. Diese zählen bei der Feststellung der Fraktionsstärke mit. 
 
(3) Das vorsitzende Mitglied einer Fraktion hat die Fraktionsbildung, die 
Fraktionsbezeichnung, Namen der Mitglieder, der Hospitantinnen und Hospitanten 
sowie seiner Stellvertretung dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages und dem 
Kreisausschuss unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Das gleiche gilt im Falle der 
Auflösung einer Fraktion, der Änderung ihrer Bezeichnung, der Aufnahme und des 
Ausscheidens von Mitgliedern, Hospitantinnen und Hospitanten sowie bei einem 
Wechsel im Vorsitz der Fraktion und in der Stellvertretung. 
 
(4) Der Landkreis gewährt den Fraktionen Mittel aus seinem Haushalt zu den 
sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Diese Mittel 
sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. Die nähere 
Regelung bleibt der Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises Limburg-
Weilburg vorbehalten.  
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§ 5 
Bildung von Gruppierungen, Fraktionen, Mitteilungspflichten,  
Mittel zur Geschäftsführung, Telefon- oder Videokonferenzen  

bzw. Online-Sitzungen 
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Kreisausschuss unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Das gleiche gilt im Falle der 
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Haushalt zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die 
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§ 6 
Ältestenausschuss 

(1) Mit der Konstituierung des jeweiligen Kreistages wird ein Ältestenausschuss aus 
der Mitte des Kreistags gebildet, der sich nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen 
zusammensetzt. Für die Sitzverteilung gelten die Regelungen nach § 22 Abs. 3 und 
Abs. 4 KWG entsprechend. Die Ausschussmitglieder haben Verschwiegenheit zu 
wahren.  

(2) Das vorsitzende Mitglied des Kreistages ist geborenes Mitglied des 
Ältestenausschusses, führt den Vorsitz und leitet die nicht öffentlichen Sitzungen. 
Ihm werden die Ausschussmitglieder von den Fraktionen schriftlich benannt. Der Sitz 
des vorsitzenden Mitglieds wird der Fraktion, der das vorsitzende Mitglied angehört, 
bei der Bildung des Ausschusses i. S. d. Absatzes 1 nicht angerechnet. 

(3) Bei Verhinderung des vorsitzenden Mitglieds des Kreistages nimmt das 
stellvertretende vorsitzende Mitglied die Aufgaben nach Absatz 2 wahr, dass der/die 
Vorsitzende hiermit betraut hat. 

(4) Der Ältestenausschuss unterstützt das vorsitzende Mitglied des Kreistages bei 
der Führung der Geschäfte und der Vorbereitung der Sitzungen. Die 
Beratungsergebnisse des Ältestenausschusses ergehen als Empfehlungen an das 
vorsitzende Mitglied. Darüber hinaus soll der Ältestenausschuss eine Verständigung 
über innere Angelegenheiten des Kreistages von grundsätzlicher Bedeutung 
herbeiführen, soweit sie nicht in die Leitungskompetenz des vorsitzenden Mitglieds 
des Kreistages fallen. 

(5) Der Ältestenausschuss kann dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages 
vorschlagen, eine Änderung der Dauer der Redezeit zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten abweichend von der Regelung des § 26 Abs. 1 bis 3 dieser 
Geschäftsordnung herbeizuführen. 

(5) Fraktionen, Fraktionsvorstände und Arbeitskreise von Fraktionen können per 
Telefon- oder Videokonferenz tagen bzw. Online-Sitzungen durchführen. Gleiches 
gilt für Gruppierungen. 
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(6) Der Ältestenausschuss kann beraten, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder 
anwesend ist. Für die Empfehlungen/Vorschläge an das vorsitzende Mitglied des 
Kreistages gilt das Mehrheitsprinzip. Bei Stimmengleichheit ergeht keine 
Empfehlung/kein Vorschlag. Das vorsitzende Mitglied ist zu einer Stimmabgabe nicht 
berechtigt. Der Kreisausschuss soll bei jeder Sitzung des Ältestenausschusses 
vertreten sein.  

(7) Der Ältestenausschuss tritt zur Vorbereitung der Sitzungen des Kreistages, auf 
Einladung des vorsitzenden Mitgliedes des Kreistages vor jeder Kreistagssitzung 
zusammen. Im Übrigen wird der Ältestenausschuss von dem vorsitzenden Mitglied 
des Kreistages bei Bedarf einberufen. Der Ältestenausschuss ist des Weiteren 
einzuberufen, wenn dies von einem Viertel seiner Mitglieder, einer Fraktion oder von 
dem vorsitzenden Mitglied des Kreisausschusses in dessen Namen verlangt wird. 
Dies gilt auch dann, wenn der Antrag auf Einberufung während der laufenden Sitzung 
des Kreistages gestellt wird; bei entsprechender Einberufung gilt die Sitzung als 
unterbrochen. 

(8) Soweit erforderlich, unterrichtet das vorsitzende Mitglied den Kreistag zu Beginn 
einer Kreistagssitzung über die Empfehlungen des Ältestenausschusses. 

(9) Will eine Fraktion von Empfehlungen des Ältestenausschusses abweichen, so 
unterrichtet sie rechtzeitig vorher das vorsitzende Mitglied des Kreistages und das 
vorsitzende Mitglied der übrigen Fraktionen und begründet die beabsichtigte 
Abweichung von den im Ältestenausschuss getroffenen Empfehlungen. 

 
II . Geschäftsführung des Kreistages 
 
1. Verfahren bei der Konstituierung 
 

§ 7 
Konstituierende Sitzung 

 
(1) Der Kreistag tritt zum ersten Mal binnen zwei Monaten nach Beginn der Wahlzeit 
zusammen. Die Ladung zu dieser ersten Sitzung erfolgt durch den Landrat, der die 
Sitzung eröffnet. 
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(2) Der Landrat übergibt den Vorsitz nach Eröffnung der Sitzung an das an Jahren 
älteste Mitglied des Kreistages. Dieses führt den Vorsitz bis zur Wahl des 
vorsitzenden Mitgliedes des Kreistages. Das an Jahren älteste Mitglied des 
Kreistages stellt die Beschlussfähigkeit des Kreistages fest, ernennt sodann zwei 
vorläufige Schriftführerinnen oder Schriftführer, die ihn bei der Wahlhandlung 
unterstützen und leitet die Wahl des vorsitzenden Mitgliedes des Kreistages, dass 
aus der Mitte des Kreistages vom Kreistag gewählt wird. 
 
(3) Das gewählte vorsitzende Mitglied des Kreistages übernimmt den Vorsitz und 
leitet anschließend die Wahl seiner Stellvertretung und der Schriftführung. 
 
(4) Für die durchzuführenden Wahlen gelten die Bestimmungen der HKO in 
Verbindung mit denen der HGO. 
 
(5) Danach beschließt der Kreistag über Einsprüche und über die Gültigkeit der 
Kommunalwahl nach Maßgabe des § 26 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes.  
 
 
2. Einberufung der Sitzungen 
 

§ 8 
Ankündigung der Sitzungen 

 
Das vorsitzende Mitglied des Kreistages setzt im Benehmen mit dem 
Ältestenausschuss und dem Kreisausschuss die voraussichtlichen Sitzungstermine 
des Kreistages für etwa ein Jahr im Voraus fest und unterrichtet darüber den Kreistag. 
 

§ 9 
Einberufung der Sitzungen 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied des Kreistages beruft die Mitglieder des Kreistages zu 
den Sitzungen des Kreistages. Es setzt in eigener Zuständigkeit die 
Verhandlungsgegenstände, den Sitzungsort und den Zeitpunkt der Sitzung sowie die 
Reihenfolge der Tagesordnungspunkte fest, nachdem es sich hierüber mit dem 
Kreisausschuss ins Benehmen gesetzt hat. Unter der Voraussetzung des § 32 HKO 
in Verbindung mit § 56 Abs. 1 Satz 2 HGO ist das vorsitzende Mitglied des Kreistages 
verpflichtet, die zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände bei der Aufstellung der 
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Tagesordnung zu berücksichtigen. Im Übrigen hat das vorsitzende Mitglied des 
Kreistages die zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände, Anträge und Anfragen 
auf die Tagesordnung zu setzen, die bis zu dem in dieser Geschäftsordnung 
festgelegten Zeitpunkt vor der Sitzung bei ihm eingehen, sofern diese 
Geschäftsordnung nicht eine andere Regelung im Einzelfall zulässt. 
 
(2) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung durch einfachen Brief an alle Mitglieder 
des Kreistages und des Kreisausschusses durch Aufgabe zur Post. Darin sind Zeit, 
Ort und Tagesordnung für die Sitzung des Kreistages anzugeben. Zeit, Ort und 
Tagesordnung für die Sitzung des Kreistages sind darüber hinaus rechtzeitig vor der 
Sitzung öffentlich bekannt zu machen. Der Kreistag tritt abgesehen von seiner 
konstituierenden Sitzung so oft zusammen, wie es die Geschäfte erfordern, jedoch 
mindestens viermal im Jahr. Der Kreistag muss unverzüglich einberufen werden, 
wenn es ein Viertel der Kreistagsabgeordneten oder der Kreisausschuss unter 
Angabe der zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände verlangt und die 
Verhandlungsgegenstände zur Zuständigkeit des Kreistages gehören; in diesem Fall 
haben die Kreistagsabgeordneten eigenhändig zu unterzeichnen. 
 
(3) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag müssen mindestens 
zwei Wochen liegen. Die Ladungsschreiben sind spätestens am 18. Tag vor der 
Kreistagssitzung zur Post zu geben. Der Nachweis hierüber ist durch den Fachdienst 
Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane zu erbringen. Die Entwürfe der 
Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und des Stellenplanes sollen mindestens 
vier Wochen vor dem Sitzungstag, an dem über sie abgestimmt werden soll, den 
Kreistagsabgeordneten vorgelegt werden. Für Nachtragspläne gilt diese 
Sonderregelung nicht. In eiligen Fällen kann das vorsitzende Mitglied des Kreistages 
die Ladungsfrist bis auf drei Tage abkürzen. Hierauf muss in der Einberufung 
ausdrücklich hingewiesen werden. Im Falle des § 32 HKO in Verbindung mit den §§ 
53 Abs. 2 HGO und 12 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung (Zurückstellung einer 
Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit) muss die Ladungsfrist mindestens drei 
Tage betragen. Das vorsitzende Mitglied des Kreistages muss in der Ladung zur 
Zweitsitzung ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Kreistag in dieser 
Angelegenheit ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist. 
 
(4) Eine Abkürzung der Ladungsfrist ist bei Wahlen und bei der Beschlussfassung 
über die Hauptsatzung und ihre Änderung nicht zulässig (vgl. § 32 HKO in 
Verbindung mit § 58 Abs. 3 HGO). 
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§ 9 a 
Eilentscheidung an Stelle des Kreistages 

 
(1) Entsprechend § 30 a HKO entscheidet in dringenden Angelegenheiten der Haupt-
, Finanz- und Verwaltungsausschuss an Stelle des Kreistags, wenn die vorherige 
Entscheidung des Kreistages nicht eingeholt werden kann und Gründe des 
öffentlichen Wohls keinen Aufschub dulden. Der Haupt-, Finanz- und 
Verwaltungsausschuss kann in diesem Fall in nicht öffentlicher Sitzung tagen. 
 
(2) Entscheidungen im Umlaufverfahren erfolgen schriftlich oder elektronisch, 
regelmäßig im Anschluss an eine Beratung mittels Telefon- oder Video-konferenz. 
Der Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss entscheidet dabei im 
Umlaufverfahren zum einen über die Frage, ob er das Verfahren als solches 
durchführen will, zum anderen in der Sache. Beide Entscheidungen erfolgen jeweils 
per Mehrheitsbeschluss. 
 
(3) Unterliegt die ersetzte Entscheidung einer besonderen Mehrheitsanforderung, so 
gilt diese auch für die Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses. 
 
(4) Über die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung ist der 
Vorsitzende des Kreistags unverzüglich schriftlich oder elektronisch zu unterrichten. 
 
(5) Die Angelegenheit ist in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreistags 
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wieder aufheben, soweit nicht durch ihre Ausführung bereits nicht mehr rückgängig 
zu machende Rechte Dritter entstanden sind. 
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3. Ablauf der Sitzungen 
 
a) Allgemeines 
 

§ 10 
Vorsitz und Stellvertretung 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied des Kreistages führt die Geschäfte des Kreistages und 
vertritt diesen nach außen. Insbesondere eröffnet, leitet und schließt es die Sitzungen 
des Kreistages. Ist es an der Wahrnehmung der Geschäfte verhindert, so ist seine 
Stellvertretung in der von dem Kreistag beschlossenen Reihenfolge zu seiner 
Vertretung berufen. 
 
(2) Das vorsitzende Mitglied hat die Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten. Es 
handhabt die Ordnung in der Sitzung und übt das Hausrecht aus. Es führt die 
Beschlüsse des Kreistages aus, welche die innere Ordnung des Kreistages betreffen. 
 
(3) Das vorsitzende Mitglied vertritt den Kreistag in den von ihm betriebenen oder 
gegen ihn gerichteten Verfahren, wenn der Kreistag nicht aus seiner Mitte einen oder 
mehrere Beauftragte bestellt (§32 HKO in Verbindung mit § 58 Abs. 7 HGO). 
 

§ 11 
Öffentlichkeit 

 
(1) Der Kreistag berät und beschließt in öffentlichen Sitzungen. Er kann für einzelne 
Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. Anträge auf Ausschluss der 
Öffentlichkeit werden in nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten und 
entschieden. Die Entscheidung kann in öffentlicher Sitzung getroffen werden, wenn 
keine besondere Begründung oder Beratung erforderlich ist. 
 
(2) Beschlüsse, welche in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden sind, sollen nach 
Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, soweit dies angängig 
ist. 
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§ 12 
Beschlussfähigkeit 

 
(1) Der Kreistag ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen und mehr als die 
Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Kreistages anwesend ist. Das 
vorsitzende Mitglied stellt die Beschlussfähigkeit bei Beginn der Sitzung fest. Sie gilt 
so lange als vorhanden, bis das vorsitzende Mitglied die Beschlussunfähigkeit auf 
Antrag feststellt; in diesem Fall ist die Sitzung des Kreistages zu beenden. 
 
(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und 
tritt der Kreistag zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum zweiten Male 
zusammen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, 
wenn in der Ladung zur zweiten Sitzung hierauf ausdrücklich hingewiesen wurde. 
 
(3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Mitglieder des Kreistages ein gesetzlicher 
Grund, der ihrer Anwesenheit entgegensteht, so ist der Kreistag ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Seine Beschlüsse bedürfen in 
diesem Falle der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 

§ 13 
Mitteilungspflicht und Mitwirkungsverbot bei Interessenwiderstreit 

 
(1) Muss ein Mitglied des Kreistages annehmen, wegen Widerstreites der Interessen 
(§ 28 Abs. 2 HKO in Verbindung mit § 25 HGO) in einer Angelegenheit nicht 
mitberaten oder mitentscheiden zu dürfen, so hat es dies nach Aufruf des 
Tagesordnungspunktes dem vorsitzenden Mitglied unaufgefordert mitzuteilen. 
Liegen die Voraussetzungen für ein Mitwirkungsverbot vor, so muss es den 
Sitzungsraum vor Beginn der Beratung verlassen. 
 
(2) Im Zweifels- oder Streitfalle entscheidet der Kreistag, ob ein Widerstreit der 
Interessen vorliegt. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

§ 14 
Sitzungsordnung, Sitzungsdauer 

 
(1) Während der Sitzung des Kreistages, seiner Ausschüsse und des 
Ältestenausschusses ist es untersagt, im Sitzungsraum zu rauchen oder alkoholische 
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Getränke zu sich zu nehmen. Diese Regelung gilt auch während einer 
unterbrochenen Sitzung. 
 
(2) Tonaufzeichnungen im Sitzungsraum sind nur als Hilfsmittel der Schriftführung für 
die Anfertigung der Niederschrift erlaubt. Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen 
bedürfen der Einwilligung des vorsitzenden Mitgliedes des Kreistages. 
 
(3) In der Regel beginnen die Sitzungen um 9:00 Uhr und enden spätestens um 15:00 
Uhr. In Ausnahmefällen entscheidet das vorsitzende Mitglied des Kreistages nach 
Anhörung des Ältestenausschusses. Die laufende Beratung oder Entscheidung eines 
aufgerufenen Verhandlungsgegenstandes wird abgeschlossen. Die unerledigten 
Tagesordnungspunkte sind in der nächsten Sitzung ohne erneute Antragsstellung 
vorrangig auf die Tagesordnung zu nehmen. 
 
(4) Eine Sitzungsunterbrechung kann von jeder Fraktion zweimal pro Sitzung für die 
Dauer von jeweils höchstens 10 Minuten beansprucht werden. Abweichungen von 
dieser Regelung muss der Kreistag auf Antrag einer Fraktion mehrheitlich 
zustimmen. 

 
§ 15 

Sitzordnung 
 
Die Mitglieder des Kreistages sitzen nach ihrer Fraktionszugehörigkeit. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, bestimmt das vorsitzende Mitglied im Benehmen mit dem 
Ältestenausschuss die Sitzordnung der Fraktionen. Diese bestimmen ihre interne 
Sitzordnung selbst. Fraktionslosen Kreistagsabgeordneten weist das vorsitzende 
Mitglied den Sitzplatz an, nachdem es sie angehört hat. 
 

§ 16 
Teilnahme des Kreisausschusses, Unterrichtungspflicht 

 
(1) Der Kreisausschuss nimmt an den Sitzungen teil. Er muss jederzeit zu dem 
Gegenstand der Verhandlung gehört werden. 
 
(2) Der Kreisausschuss ist verpflichtet, dem Kreistag auf Anfordern Auskünfte zu den 
Beratungsgegenständen zu erteilen. Sofern das vorsitzende Mitglied des 
Kreisausschusses unmittelbar gewählt ist, kann es eine von der Auffassung des 
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Kreisausschusses abweichende Meinung vertreten (§ 32 HKO in Verbindung mit § 
59 Satz 4 HGO). 
 
(3) Der Kreisausschuss hat den Kreistag über die wichtigen 
Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihm wichtige Anordnungen 
der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies 
ausdrücklich bestimmt hat, mitzuteilen. 
 
(4) Unbeschadet der weitergehenden Möglichkeit des § 29 HKO wird die 
Überwachung der Tätigkeit des Kreisausschusses grundsätzlich dadurch 
gewährleistet, dass dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages und den jeweils 
vorsitzenden Mitgliedern der im Kreistag vertretenen Fraktionen gleichzeitig mit den 
Kreisausschussmitgliedern die Ergebnisniederschriften der Sitzungen des 
Kreisausschusses zur Kenntnis gebracht werden. Den Ergebnisniederschriften muss 
sich die Tagesordnung entnehmen lassen. 
 
 
b) Beratung und Entscheidung 
 

§ 17 
Ändern und Erweitern der Tagesordnung 

 
(1) Der Kreistag kann die Tagesordnung jederzeit im Beschlusswege ändern. 
Insbesondere kann er 
1. die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte ändern, 
2. Tagesordnungspunkte teilen oder miteinander verbinden. 
 
Das Absetzen von Tagesordnungspunkten ist in § 23 Abs. 2 geregelt. 
 
Kann der von einem Ausschuss zu erstattende Bericht aus irgendeinem Grund bei 
Aufruf des Tagesordnungspunktes nicht erstattet werden, so kann dieser 
Gegenstand von der Tagesordnung abgesetzt oder zurückgestellt werden. 
 
(2) Der Kreistag kann vor Eintritt in die Tagesordnung beschließen, diese um 
Angelegenheiten oder Vorlagen des Kreisausschusses zu erweitern, die nicht auf der 
Einladung verzeichnet waren, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Zahl seiner 
Mitglieder zustimmen. Eine Erweiterung um Wahlen (§ 32 HKO in Verbindung mit § 
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55 HGO), um die Beschlussfassung über die Hauptsatzung und ihre Änderung (§ 5 
a HKO) sind ausgeschlossen (§ 32 HKO in Verbindung mit § 58 HGO). 
 

§ 18 
Antrag 

 
(1) Jedes Mitglied des Kreistages, jede Fraktion, der Landrat, der Kreisausschuss 
und der Jugendhilfeausschuss kann einen Antrag in den Kreistag einbringen. 
 
(2) Der Antrag muss eine klare und für die Verwaltung ausführbare Anweisung 
enthalten. Dem Antrag ist ein Beschlussvorschlag und im Regelfall auch eine 
Begründung beizufügen. Beschlussvorschlag und Begründung sind voneinander zu 
trennen. Bei einem kostenwirksamen Antrag sollte die finanzielle Auswirkung 
benannt werden. 
 
(3) Der Antrag ist per email an den Fachdienst Grundsatzangelegenheiten und 
Kreisorgane zu übermitteln. Der Antrag kann auch schriftlich und von der 
Antragsstellerin/dem Antragssteller unterzeichnet beim Fachdienst 
Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane in einfacher Ausfertigung eingereicht 
werden. Bei einem Antrag einer Fraktion genügt dann – außer im Falle § 56 Abs. 1 
Satz 2 HGO – die Unterschrift des vorsitzenden Mitgliedes der Fraktion oder eines 
Stellvertreters. Zwischen dem Zugang des Antrages beim Fachdienst 
Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane und dem Sitzungstag müssen 
mindestens 22 Tage liegen; bei Einberufung des Kreistages mit verkürzter 
Ladungsfrist mindestens sechs Tage. Eine Ausfertigung des Antrages wird mit der 
Ladung zur Sitzung jedem Mitglied des Kreistages und des Kreisausschusses 
zugeleitet. 
 
(4) Das vorsitzende Mitglied nimmt einen fristgerecht eingegangenen Antrag auf die 
Tagesordnung der anstehenden (nächsten) Sitzung des Kreistages. Abweichend 
hiervon kann es nach pflichtgemäßem Ermessen einen Antrag vor seiner 
Behandlung in der anstehenden Kreistagssitzung zur Vorbereitung dem zuständigen 
Ausschuss zuleiten, wenn dies der Beschleunigung der Behandlung im Kreistag 
dient. Auf besonderen Antrag der Antragstellerin/ des Antragsstellers ist das 
vorsitzende Mitglied verpflichtet, den Antrag dem zuständigen Ausschuss zur 
Vorbereitung der Beschlussfassung im Kreistag zuzuleiten. Der zuständige 
Ausschuss wird in den Fällen des Abs. 5 im Zweifel durch das vorsitzende Mitglied 
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des Kreistages bestimmt. Bei einer Mehrzahl von zuständigen Ausschüssen 
bestimmt das vorsitzende Mitglied des Kreistages den federführenden Ausschuss. 
 
(5) Ein Antrag, der verspätet eingeht, wird auf die Tagesordnung der nächstfolgenden 
Sitzung gesetzt, es sei denn, dass es sich um einen Antrag zu einem Gegenstand 
der Tagesordnung der anstehenden (nächsten) Sitzung oder um einen 
Dringlichkeitsantrag i.S.d. § 21 handelt. Eine Verpflichtung zur Aufnahme eines 
Antrages auf die Tagesordnung der anstehenden (nächsten) Sitzung besteht dessen 
ungeachtet in den Fällen des § 32 HKO in Verbindung mit den §§ 58 Abs. 5 Satz 2 
und 3 HGO und § 56 Abs. 1 Satz 2 HGO. 
 
(6) Unberührt von der Regelung des Abs. 4 bleibt der Regelfall eine Entscheidung 
des Kreistages über die Verweisung eines Antrages an den Ausschuss/an die 
zuständigen Ausschüsse, deren Bestimmung und der Festlegung, welcher 
Ausschuss der federführende sein soll. 
 
(7) Während der Sitzung ist ein Antrag zum jeweiligen Gegenstand der 
Tagesordnung zulässig. Das vorsitzende Mitglied kann verlangen, dass ihm der 
Antrag schriftlich vorgelegt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 19 
Sperrfrist eines abgelehnten Antrages 
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(2) Ein Antrag nach Abs. 1 ist vor Ablauf der Sperrfrist jedoch zulässig, wenn die 
Antragstellerin/der Antragssteller begründet darlegt, dass der Ablehnungsgrund 
entfallen ist oder das der Grund, der zur Ablehnung geführt hat, sich zwischenzeitlich 
wesentlich geändert hat. Das vorsitzende Mitglied entscheidet über die Zulassung 
des Antrages nach Erörterung im Ältestenausschuss. Lehnt es ab, kann die 
Entscheidung des Kreistages angerufen werden. 

 
§ 20 

Änderungsantrag, Antragskonkurrenz 
 
(1) Ein Änderungsantrag gestaltet den Wortlaut des Hauptantrages einschränkend 
oder erweiternd um, ohne seinen wesentlichen Inhalt aufzuheben.  
 
(2) Ein Änderungsantrag ist bis zur Abstimmung über den Hauptantrag durch jedes 
Mitglied des Kreistages zulässig. Einen bereits vorliegenden Änderungsantrag gibt 
das vorsitzende Mitglied nach Aufruf des Tagesordnungspunktes bekannt. 
 
(3) Über Änderungsanträge ist zu beraten und einzeln abzustimmen, bevor über den 
Hauptantrag entschieden wird. Liegen mehrere Änderungsanträge vor, so lässt das 
vorsitzende Mitglied zunächst über den jeweils weitergehenden Änderungsantrag 
abstimmen. Lässt sich nach dem Inhalt der Anträge ein weitergehender Antrag nicht 
feststellen, so wird in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der Anträge 
abgestimmt; im Zweifelsfalle entscheidet das vorsitzende Mitglied des Kreistages 
über die Reihenfolge. Das vorsitzende Mitglied kann verlangen, dass derartige 
Anträge ihm schriftlich formuliert vorgelegt werden. 
 

§ 21 
Dringlichkeitsantrag 

 
(1) Ein Dringlichkeitsantrag muss von mindestens zehn Mitgliedern des Kreistages 
oder einer Fraktion unterstützt sein. Die Unterstützung kann durch Zuruf erfolgen. Er 
kommt zur sofortigen Beratung, falls durch Beschluss des Kreistages die Dringlichkeit 
anerkannt wird. Dieser Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Kreistages. 
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(2) Wird die Dringlichkeit durch den Kreistag nicht anerkannt, so ist der Antrag auf 
die Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung des Kreistages zu nehmen, sofern 
die antragstellenden Mitglieder des Kreistages dies wünschen. 
 

§ 22 
Rücknahme eines Antrages 

 
Ein Antrag kann bis zur Abstimmung zurückgenommen werden. Bei 
gemeinschaftlichen Anträgen mehrerer Mitglieder des Kreistages müssen alle die 
Rücknahme erklären. 
 

§ 23 
Antrag zur Geschäftsordnung 

 
(1) Ein Antrag zur Geschäftsordnung (z.B. auf Unterbrechung oder Schließung der 
Sitzung, auf Schluss der Rednerliste oder der Debatte) zielt auf einen Beschluss über 
das Verfahren des Kreistages. Er darf sich nur auf die Tagesordnung des Kreistages, 
den zur Verhandlung stehenden oder unmittelbar vorher verhandelten Gegenstand 
beziehen.  
 
(2) Ein Antrag auf Absetzen eines Tagesordnungspunktes ist vor Eintritt in die 
Tagesordnung zu stellen. Dieser Antrag ist innerhalb von maximal fünf Minuten zu 
begründen. Danach hat der Antragsteller die Möglichkeit, die Erforderlichkeit oder 
Zweckmäßigkeit der sachlichen Erörterung darzulegen; hierfür sind ihm maximal fünf 
Minuten einzuräumen. Es ist dem Antragsteller nicht gestattet, die eigentliche 
Sachbegründung vorwegzunehmen. Wird dem Antrag zugestimmt, ist der 
Tagesordnungspunkt von der aktuellen Tagesordnung abgesetzt und befindet sich 
nicht mehr im Geschäftsgang. 
 
Sollen in einer Sitzung des Kreistages mehrere Punkte von der Tagesordnung 
abgesetzt werden, ist jeder Absetzungsantrag vor Eintritt in die Tagesordnung 
gesondert nach dem zuvor beschriebenen Verfahren zu behandeln. 
 
(3) Ansonsten kann sich jedes Mitglied des Kreistages jederzeit mit einem Antrag zur 
Geschäftsordnung durch Erheben von zwei Händen zu Wort melden. Es erhält das 
Wort zum Vortrag und zur Begründung seines Geschäftsordnungsantrages sofort, 
soweit eine Rednerin/ein Redner noch nicht mit den Ausführungen begonnen hat, 
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ansonsten unmittelbar nach Beendigung des laufenden Redebeitrages. Danach 
erteilt das vorsitzende Mitglied des Kreistages nur einmal das Wort zur Gegenrede. 
Begründung und Gegenrede dürfen jeweils nicht länger als fünf Minuten dauern. 
Anschließend lässt das vorsitzende Mitglied des Kreistages über den Antrag 
abstimmen. Er gilt als angenommen, wenn niemand widerspricht. Auch in der 
Gegenrede darf nur zu dem Geschäftsordnungsantrag und nicht zu dem 
verhandelten Gegenstand gesprochen werden. 
 

§ 24 
Vorlagen des Kreisausschusses 

 
(1) Für Angelegenheiten, die der Entscheidung des Kreistages bedürfen, unterbreitet 
der Kreisausschuss eine Kreistagsvorlage. Die Vorlagen des Kreisausschusses 
werden dem Kreistag schriftlich über das vorsitzende Mitglied des Kreistages 
innerhalb der Frist des § 18 Abs. 3 eingereicht. 
 
(2) Die Kreistagsvorlage hat zu enthalten; 
- Einen Beschlussvorschlag des Kreisausschusses, 
- Eine Begründung der Vorlage, 
- Angaben über unmittelbare finanzielle Auswirkungen und Folgelasten. 
 
(2) Das vorsitzende Mitglied des Kreistages überweist auf Vorschlag des 
Kreisausschusses dessen Kreistagsvorlagen von erheblicher Bedeutung, 
insbesondere von erheblicher finanzieller Bedeutung, ohne vorherige Beratung im 
Kreistag, unmittelbar dem zuständigen Ausschuss und fordert diesen zur 
Berichterstattung auf. Im Zweifelsfalle sind sie dem Haupt-, Finanz- und 
Verwaltungsausschuss zu überweisen. Sobald der Bericht des Ausschusses vorliegt, 
ist die Vorlage zur Beratung in der anstehenden Sitzung des Kreistages vorzusehen. 
 
(3) Hat der Kreisausschuss für Angelegenheiten, die der Entscheidung des 
Kreistages bedürfen, einen Beschlussvorschlag vor Beginn der in § 18 Abs. 3 
angeführten Frist gefasst und um Aufnahme auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung des Kreistages gegenüber dem vorsitzenden Mitglied gebeten, liegt aber bei 
Beginn der Frist eine Beschlussvorlage i. S. d. Absatzes 2 noch nicht vor, ist die 
Vorlage elektronisch oder per Post an die Mitglieder des Kreistages nachzureichen. 
Tischvorlagen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. 
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§ 25 
Beratung 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied ruft die Verhandlungsgegenstände der Tagesordnung in 
der vorgesehenen oder beschlossenen Reihenfolge der Tagesordnung zur Beratung 
auf.  
Die Verbindung gleichartiger oder verwandter Gegenstände und deren Beratung 
sind auf Beschluss des Kreistages möglich. 
 
(2) Zur Begründung eines Antrages erhält zunächst die Antragstellerin/der 
Antragsteller das Wort, sodann das berichterstattende Mitglied des Ausschusses. 
Daran schließt sich die Aussprache über den Antrag an. 
 
(3) Das vorsitzende Mitglied erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen. Diese 
erfolgen durch Handaufheben. Bei gleichzeitigen Meldungen bestimmt das 
vorsitzende Mitglied die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner. Jedes Mitglied 
des Kreistages kann seinen Platz in der Rednerliste einem anderen abtreten. Das 
vorsitzende Mitglied hat darauf hinzuwirken, dass zu jedem Tagesordnungspunkt 
unabhängig von der Reihenfolge der Meldungen zunächst jede Fraktion einmal das 
Wort erhält. Sodann soll das vorsitzende Mitglied die Reihenfolge so halten, dass die 
Fraktionen möglichst abwechselnd zu Wort kommen. 
 
(4) Jedes Mitglied des Kreistages soll zu einem Antrag möglichst nur einmal 
sprechen. Hiervon sind ausgenommen: 
1. das Schlusswort des/der Antragstellers/in unmittelbar vor der Abstimmung, 
2. Anfragen zur Klärung von Zweifeln sowie Ausführungen zu offensichtlichen 
Missverständnissen, 
3. persönliche Erwiderungen. 
Das vorsitzende Mitglied kann zulassen, dass ein Mitglied des Kreistages mehrmals 
zur Sache spricht. Der Kreistag entscheidet, wenn jemand widerspricht. 
 
(5) Das vorsitzende Mitglied kann mit Zustimmung der Rednerinnen und Redner 
außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen Mitgliedern des Kreistages, die 
Zwischenfragen stellen wollen, das Wort erteilen. Die Zwischenfragen sind kurz zu 
halten und werden vom Platz aus gestellt. 
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(6) Das vorsitzende Mitglied kann sich an der Beratung der 
Verhandlungsgegenstände beteiligen und jederzeit das Wort ergreifen. Beteiligt es 
sich an der Beratung, so überträgt es zuvor die Sitzungsleitung einem 
stellvertretenden Mitglied. 
 
(7) Der Kreisausschuss muss jederzeit gehört werden. Er erhält jedoch erst dann das 
Wort, wenn das Mitglied des Kreistages, das das Wort hat, seine Ausführung beendet 
hat. 
 
(8) Falls der Kreisausschuss nach dem Schluss der Beratung, jedoch noch vor der 
Abstimmung über den Verhandlungsgegenstand, von der Möglichkeit Gebrauch 
macht, das Wort zu dem Verhandlungsgegenstand zu ergreifen, ist damit die 
Aussprache erneut eröffnet. 
 
(9) Bei Worterteilungen ist grundsätzlich das Rednerpult zu benutzen. Kurze 
Beiträge, z.B. Geschäftsordnungsanträge und Zwischenfragen, erfolgen vom Platz 
aus. Ertönt die Glocke des vorsitzenden Mitgliedes, hat das Mitglied des Kreistages, 
welches das Wort hat, seine Ausführung zu unterbrechen. 
 
(10) Verweist der Kreistag einen Antrag an einen Ausschuss oder an den 
Kreisausschuss, so ist damit die Beratung des Gegenstandes geschlossen.  
 

§ 26 
Redezeit 

 
(1) Die Redezeit beträgt für die Mitglieder des Kreistages pro Redebeitrag in der 
Regel fünf Minuten, zur Begründung von Anträgen zehn Minuten und zur Begründung 
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(3) Für Stellungnahmen der Fraktionen zu Vorlagen des Kreisausschusses an den 
Kreistag sowie für Berichterstattung von Ausschüssen wird eine Redezeit von 
höchstens 15 Minuten festgesetzt. 
 
(4) Der Kreistag kann nach Erörterung im Ältestenausschuss die Redezeit 
abweichend festlegen, insbesondere für die Beratung des Haushaltes oder anderer 
wichtiger Verhandlungsgegenstände. Eine Gesamtredezeit für die Beratung 
einzelner Gegenstände kann auf die Fraktionen nach dem Verhältnis ihrer Stärke 
verteilt werden. Die vom Kreisausschuss verbrauchte Redezeit wird nicht auf die 
Gesamtredezeit angerechnet. 
 

§ 27 
Schluss der Rednerliste, Vertagung der Beratung, Schluss der Debatte 

 
(1) Anträge auf Schluss der Rednerliste, Vertagung der Beratung oder auf Schluss 
der Debatte sind jederzeit während der Beratung zulässig. Wer bereits zum 
Beratungsgegenstand gesprochen hat, ist nicht antragsberechtigt, es sei denn, 
diesem Mitglied des Kreistages wurde das Wort bislang lediglich als 
Antragstellerin/Antragssteller oder Berichterstatterin/Berichterstatter erteilt. 
 
(2) Auf einen Antrag nach Abs. 1 gibt das vorsitzende Mitglied des Kreistages die 
noch vorliegenden Wortmeldungen bekannt. Der Antrag gelangt erst dann zur 
Abstimmung, wenn jede Fraktion Gelegenheit hatte, zur Sache zu sprechen. Vor 
Abstimmung über den Antrag ist Gelegenheit zu geben, den Antrag zu begründen 
bzw. dem Antrag zu widersprechen. 
 
(3) Liegen mehrere Anträge nach Abs. 1 vor, wird zunächst über den Antrag 
abgestimmt, der der Weiterbehandlung des Gegenstandes widerspricht. 
 
(4) Im Übrigen gilt § 25 Abs. 2 und 3 entsprechend. 
 

§ 28 
Abstimmung 

 
(1) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Eine 
qualifizierte Mehrheit ist nur in gesetzlich bestimmten Fällen erforderlich. Bei 
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Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zählen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit. 
 
(2) Die Mitglieder des Kreistages stimmen in der Regel durch Handaufheben offen 
ab. Geheime Abstimmung ist mit Ausnahme der Fälle nach § 37 a Abs. 3 HKO in 
Verbindung mit § 40 Abs. 1 HGO sowie § 32 HKO in Verbindung mit § 55 Abs. 3 
HGO unzulässig. 
 
(3) Jedes Mitglied des Kreistages kann verlangen, dass seine Abstimmung in der 
Niederschrift namentlich festgehalten wird. 
 
(4) Nach Schluss der Beratung stellt das vorsitzende Mitglied des Kreistages die 
endgültige Fassung des Antrages fest und lässt darüber abstimmen. Es kann eine 
Teilung der Abstimmungsgegenstände vorgeschlagen und vorgenommen werden. 
Die Abstimmung erfolgt in der Weise, dass über die weitergehenden Anträge zuerst 
abgestimmt wird, ebenso über etwa vorliegende Änderungsanträge. Das vorsitzende 
Mitglied fragt stets, wer dem Antrag zustimmt. Dabei ist die Abstimmungsfrage so zu 
formulieren, dass sie mit „Ja“ beantwortet werden kann. Nur bei der Gegenprobe darf 
gefragt werden, wer den Antrag ablehnt. 
 
(5) Vom Beginn der Abstimmung bis zur Verkündung des Abstimmergebnisses wird 
das Wort auch zur Geschäftsordnung nicht erteilt. 
 
(6) Auf Verlangen eines Viertels der gesetzlichen Zahl der Mitglieder wird – mit 
Ausnahme von Anträgen zur Geschäftsordnung und in Fällen, in denen geheime 
Abstimmung vorgeschrieben ist – namentlich abgestimmt, sofern der Antrag auf 
namentliche Abstimmung bis zum Beginn der Abstimmung gestellt wurde. Bei 
namentlicher Abstimmung werden die Mitglieder des Kreistages mit ihrem Namen in 
alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Sie haben mit „Ja“ oder „Nein“ zu antworten 
oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthalten. Die Schriftführung vermerkt die 
Stimmgabe und das Votum jedes Mitgliedes des Kreistages in der Niederschrift. 
 
(7) Während der Abstimmung haben die Mitglieder des Kreistages ihre Plätze 
einzunehmen, damit eine ordnungsgemäße Auszählung der Stimmen möglich ist. 
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(8) Das vorsitzende Mitglied stellt das Abstimmungsergebnis unverzüglich fest und 
gibt es bekannt. Wird die Richtigkeit der Feststellung in begründeter Form sofort 
angezweifelt, lässt es die Abstimmung sogleich wiederholen. 
 
(9) Wird bei Anträgen nach § 18 Abs. 7 dieser Geschäftsordnung der Antrag, über 
den nach den Regelungen in Absatz 4 zuerst abzustimmen ist, mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen angenommen, findet eine Abstimmung über etwaige weitere 
Anträge nach § 18 Abs. 7 dieser Geschäftsordnung sowie den Hauptantrag oder die 
Vorlage nicht mehr statt. Das gleiche gilt, bei Ablehnung des Antrags, über den zuerst 
abgestimmt wurde, für die nachfolgenden Anträge. 
 
(10) Wird bei Änderungsanträgen nach § 20 dieser Geschäftsordnung der 
Änderungsantrag, über den nach den Regelungen in Absatz 4 zuerst abzustimmen 
ist, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen, findet eine 
Abstimmung über etwaige weitere Änderungsanträge sowie den Hauptantrag nicht 
mehr statt. Das gleiche gilt, bei Ablehnung des Antrags, über den zuerst abgestimmt 
wurde, für die nachfolgenden Anträge. 
 

§ 29 
Wahlen 

 
(1) Für Wahlen durch den Kreistag gelten die Bestimmungen des § 32 HKO in 
Verbindung mit § 55 HGO sowie die sinngemäß anzuwendenden Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes (KWG). § 33 Abs. 2 HKO in Verbindung mit § 62 Abs. 2 
HGO bleibt unberührt. 
 
(2) Die Wahlleitung obliegt dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages. Es kann sich 
zur Unterstützung von jeder Fraktion ein Mitglied als Wahlhelfer benennen lassen. 
Die Wahlleitung bereitet die Wahlhandlung vor, führt sie durch, überwacht ihre 
Ordnungsmäßigkeit, stellt das Wahlergebnis fest und gibt es bekannt. 
 
(3) Verlauf und Ergebnis der Wahlen sind in einer Niederschrift (§ 35) festzuhalten. 
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§ 30 
Anfragen 

 
(1) Mündliche Anfragen an das vorsitzende Mitglied, den Kreisausschuss, Fraktionen 
sowie an Personen, die einen Antrag gestellt oder für einen Ausschuss berichtet 
haben, sind im Zusammenhang mit dem Verhandlungsgegenstand jederzeit formlos 
möglich. Sie werden ohne Erörterung sofort mündlich beantwortet. 
 
(2) Andere Anfragen, die in der anstehenden Sitzung beantwortet werden sollen, sind 
per email oder schriftlich beim Fachdienst Grundsatzangelegenheiten und 
Kreisorgane spätestens 23 Tage vor dem Tag der Sitzung, bei verkürzter 
Ladungsfrist spätestens sechs Tage vorher einzureichen. Der rechtzeitige Eingang 
und die Reihenfolge der rechtzeitig eingegangenen Anfragen werden aufgrund des 
Eingangsdatums festgestellt. Gehen mehrere Anfragen gleichzeitig ein, so 
entscheidet das vorsitzende Mitglied über die Reihenfolge ihrer Beantwortung und 
teilt diese Reihenfolge dem für die Beantwortung zuständigen Gremium mit. Bei 
Anfragen mit gleichem oder ähnlichem Sachverhalt kann von dieser Regelung 
abgewichen werden. Verspätet eingegangene Anfragen brauchen erst in der 
nächstfolgenden Sitzung beantwortet zu werden. 
 
(3) Anfragen nach Abs. 2 müssen einen zur Zuständigkeit des Kreistages 
gehörenden Gegenstand, der auf ein bestimmtes Sachthema beschränkt ist, 
betreffen, eine schriftliche Begründung enthalten und als Anfrage bezeichnet sein; 
sie müssen so gehalten sein, dass sie von dem Gremium, an das sie sich richten, in 
kurzer Form beantwortet werden können. Anfragen, die gegen vorstehende 
Regelung verstoßen, weist das vorsitzende Mitglied zurück. Die Anfrage wird den 
Mitgliedern des Kreistages zusammen mit der Einladung zu der Kreistagssitzung, in 
der die Anfrage behandelt wird, zugestellt. 
 
(4) Der Vorsitzende leitet die Anfrage sofort nach ihrem Eingang dem Kreisausschuss 
oder dem Gremium zu, an das sich die Anfrage richtet. 
 
(5) Anfragen nach Abs. 2 werden ohne Erörterung von dem zuständigen Gremium 
beantwortet, nachdem zuvor in der Sitzung nach Aufruf des 
Verhandlungsgegenstandes die anfragende Fraktion das Wort zur Verlesung und 
Begründung der Anfrage erhalten hat. Der anfragenden Fraktion sind zwei 
Zusatzfragen gestattet. Darüber hinaus kann von jeder anderen Fraktion noch je eine 
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Zusatzfrage gestellt werden. Eine Aussprache findet nicht statt, sofern der Kreistag 
im Einzelfall anderes nicht bei Aufruf des Verhandlungsgegenstandes im 
Beschlusswege entscheidet. Die Antwort auf die Anfrage wird in der 
Sitzungsniederschrift festgehalten. 
 
(6) Auf fraktionslose Mitglieder des Kreistages finden vorstehende Regelungen 
einschließlich der Regelung über das Stellen einer Zusatzfrage entsprechende 
Anwendung. 
 
(7) Zusatzfragen dürfen nur aus einem Fragesatz bestehen und keine Wertung 
enthalten. Sie müssen knapp und sachlich formuliert sein. Eine Unterteilung in 
mehreren Fragen ist nicht zulässig. Zusatzfragen, die diese Voraussetzung nicht 
erfüllen, kann das vorsitzende Mitglied zurückweisen. 
 
(8) Die Behandlung aller unter Abs. 2 fallender Anfragen, die im Zusammenhang auf 
die Tagesordnung gesetzt werden, soll insgesamt nicht länger als 60 Minuten in 
Anspruch nehmen. Anfragen, die innerhalb der festgesetzten Zeit nicht mehr 
aufgerufen werden können, werden von dem zuständigen Gremium schriftlich 
beantwortet. Die schriftliche Antwort ist der Niederschrift über die betreffende 
Kreistagssitzung als Anlage beizufügen. 

 
§ 31 

Persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärung 
 
(1) Zur Abgabe persönlicher Erwiderungen wird das Wort erst erteilt, wenn die 
Beratung des Verhandlungsgegenstandes abgeschlossen ist oder Vertagung der 
Beratung des Verhandlungsgegenstandes beschlossen wurde. Die Rednerin/der 
Redner darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Angriffe gegen ihre/seine Person 
oder Fraktion zurückweisen, eigene Ausführungen berichtigen, Missverständnisse 
hinsichtlich seiner vorausgegangenen Ausführungen richtig stellen oder unrichtigen 
Behauptungen widersprechen. 
 
(2) Persönliche Erklärungen, die nicht einen zur Beratung anstehenden 
Verhandlungsgegenstand betreffen, sind vor Eintritt in die Tagesordnung oder vor 
Schluss der Sitzung zugelassen. 
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die Tagesordnung gesetzt werden, soll insgesamt nicht länger als 60 Minuten in 
Anspruch nehmen. Anfragen, die innerhalb der festgesetzten Zeit nicht mehr 
aufgerufen werden können, werden von dem zuständigen Gremium schriftlich 
beantwortet. Die schriftliche Antwort ist der Niederschrift über die betreffende 
Kreistagssitzung als Anlage beizufügen. 

 
§ 31 

Persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärung 
 
(1) Zur Abgabe persönlicher Erwiderungen wird das Wort erst erteilt, wenn die 
Beratung des Verhandlungsgegenstandes abgeschlossen ist oder Vertagung der 
Beratung des Verhandlungsgegenstandes beschlossen wurde. Die Rednerin/der 
Redner darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Angriffe gegen ihre/seine Person 
oder Fraktion zurückweisen, eigene Ausführungen berichtigen, Missverständnisse 
hinsichtlich seiner vorausgegangenen Ausführungen richtig stellen oder unrichtigen 
Behauptungen widersprechen. 
 
(2) Persönliche Erklärungen, die nicht einen zur Beratung anstehenden 
Verhandlungsgegenstand betreffen, sind vor Eintritt in die Tagesordnung oder vor 
Schluss der Sitzung zugelassen. 
 



Synopse der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse des Landkreises Limburg-Weilburg 

 
 bisherige Fassung neue Fassung mit eingearbeiteten (Änderungs-)Anträgen  
  (rot und blau) und Vorschlägen der Verwaltung (lila und grün) 

Seite 24 von 32 

(3) Persönliche Erklärungen, die einen Verhandlungsgegenstand der Tagesordnung 
betreffen, sind unmittelbar nach Aufruf des Tagesordnungspunktes oder nach 
Abschluss der Beratungen über den Tagesordnungspunkt, jedoch vor der 
Abstimmung, bzw. nach Beschlussfassung über die Vertagung eines 
Verhandlungsgegenstandes zugelassen; sie dürfen die abgeschlossene Beratung 
von Verhandlungsgegenständen nicht wieder aufgreifen. Das vorsitzende Mitglied 
des Kreistages kann verlangen, dass ihm der Gegenstand der Erklärung vorher 
mitgeteilt wird. 
(4) Die Redezeit für persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen beträgt 
höchstens fünf Minuten. Eine Beratung findet nicht statt. 
 
 
c) Ordnung in den Sitzungen 
 

§ 32 
Ordnungsgewalt und Hausrecht 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied handhabt die Ordnung in den Sitzungen des Kreistages 
und übt das Hausrecht aus. Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht unterliegen alle 
Personen, die sich in den Beratungsräumen, den zugehörigen Vorräumen, Gängen 
und Treppenhäusern aufhalten. 
 
(2) Das vorsitzende Mitglied kann die Sitzung unterbrechen oder schließen, wenn ihr 
ordnungsgemäßer Verlauf gestört wird. Kann es sich kein Gehör verschaffen, so 
verlässt es seinen Sitz. Damit ist die Sitzung unterbrochen. Die Sitzung ist zu 
unterbrechen, wenn eine Fraktion den Antrag dazu stellt. Unmittelbar nach der 
Unterbrechung tritt der Ältestenausschuss zusammen und beschließt darüber, ob 
und wann die Sitzung fortgesetzt werden soll. Bis zu diesem Zeitpunkt halten sich die 
Mitglieder des Kreistages zur Verfügung. 
 
(3) Wer sich ungebührlich benimmt oder die Ordnung der Versammlung stört, z.B. 
durch Beifalls- oder Missbilligungsäußerungen, kann vom vorsitzenden Mitglied 
ermahnt und notfalls aus dem Sitzungssaal gewiesen werden. 
 
(4) Bei störender Unruhe unter den Zuhörern kann das vorsitzende Mitglied nach 
Abmahnung den Zuhörerbereich des Sitzungssaales räumen lassen, wenn sich die 
Störung anders nicht beseitigen lässt. 
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von Verhandlungsgegenständen nicht wieder aufgreifen. Das vorsitzende Mitglied 
des Kreistages kann verlangen, dass ihm der Gegenstand der Erklärung vorher 
mitgeteilt wird. 
(4) Die Redezeit für persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen beträgt 
höchstens fünf Minuten. Eine Beratung findet nicht statt. 
 
 
c) Ordnung in den Sitzungen 
 

§ 32 
Ordnungsgewalt und Hausrecht 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied handhabt die Ordnung in den Sitzungen des Kreistages 
und übt das Hausrecht aus. Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht unterliegen alle 
Personen, die sich in den Beratungsräumen, den zugehörigen Vorräumen, Gängen 
und Treppenhäusern aufhalten. 
 
(2) Das vorsitzende Mitglied kann die Sitzung unterbrechen oder schließen, wenn ihr 
ordnungsgemäßer Verlauf gestört wird. Kann es sich kein Gehör verschaffen, so 
verlässt es seinen Sitz. Damit ist die Sitzung unterbrochen. Die Sitzung ist zu 
unterbrechen, wenn eine Fraktion den Antrag dazu stellt. Unmittelbar nach der 
Unterbrechung tritt der Ältestenausschuss zusammen und beschließt darüber, ob 
und wann die Sitzung fortgesetzt werden soll. Bis zu diesem Zeitpunkt halten sich die 
Mitglieder des Kreistages zur Verfügung. 
 
(3) Wer sich ungebührlich benimmt oder die Ordnung der Versammlung stört, z.B. 
durch Beifalls- oder Missbilligungsäußerungen, kann vom vorsitzenden Mitglied 
ermahnt und notfalls aus dem Sitzungssaal gewiesen werden. 
 
(4) Bei störender Unruhe unter den Zuhörern kann das vorsitzende Mitglied nach 
Abmahnung den Zuhörerbereich des Sitzungssaales räumen lassen, wenn sich die 
Störung anders nicht beseitigen lässt. 



Synopse der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse des Landkreises Limburg-Weilburg 

 
 bisherige Fassung neue Fassung mit eingearbeiteten (Änderungs-)Anträgen  
  (rot und blau) und Vorschlägen der Verwaltung (lila und grün) 

Seite 25 von 32 

§ 33 
Sachruf und Wortentzug 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied soll Mitglieder des Kreistages, die bei ihrer Rede vom 
Verhandlungsgegenstand abschweifen, zur Sache rufen. Es kann nach wiederholtem 
Sachruf das Wort entziehen, wenn das Mitglied des Kreistages erneut Anlass zu 
einer Ordnungsmaßnahme gibt. 
 
(2) Das vorsitzende Mitglied soll das Wort entziehen, wenn das Mitglied des 
Kreistages es eigenmächtig ergriffen hat oder die Redezeit überschritten ist und ein 
entsprechender Hinweis des vorsitzenden Mitgliedes unbeachtet bleibt. 
 
(3) Ist einem Mitglied des Kreistages das Wort entzogen, so erhält es das Wort zu 
demselben Tagesordnungspunkt nicht erneut erteilt. Die Maßnahme und ihr Anlass 
werden nicht erörtert. 
 

§ 34 
Ordnungsruf, Sitzungsausschluss 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied kann ein Mitglied des Kreistages bei ungebührlichem 
oder ordnungswidrigem Verhalten mit Nennung des Namens zur Ordnung rufen. 
 
(2) Das vorsitzende Mitglied kann ein Mitglied des Kreistages bei grob 
ungebührlichem oder wiederholtem ordnungswidrigen Verhalten für einen oder 
mehrere, höchstens drei Sitzungstage ausschließen. 
 
(3) Maßnahmen nach Abs. 1 und 2 sowie ihr Anlass werden in der laufenden Sitzung 
nicht erörtert. Jeder Betroffene kann ohne aufschiebende Wirkung die Entscheidung 
des Kreistages anrufen. Diese ist in der folgenden Sitzung zu treffen. 
 

§ 35 
Niederschrift, Offenlegung 

 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlung des Kreistages ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Sie soll sich auf die Angabe der Anwesenden, der 
verhandelten Gegenstände, der gefassten Beschlüsse und vollzogenen Wahlen 
beschränken. In der Niederschrift sind zudem die Mitteilungen des Landrats bzw. des 
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Ersten Kreisbeigeordneten festzuhalten und wenn möglich der Niederschrift 
beizufügen. Die Abstimmungs- und Wahlergebnisse sowie der Verlauf der Wahl sind 
zu vermerken. Jedes Mitglied des Kreistages kann vor Beginn der Stimmabgabe 
verlangen, dass seine Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird. 
 
(2) Die Niederschrift ist von dem vorsitzenden Mitglied und der Schriftführung zu 
unterzeichnen. 
 
(3) Die Niederschrift liegt ab dem 30. Tag nach der Sitzung für die Dauer von zwei 
Wochen während der Dienststunden im Fachdienst Grundsatzangelegenheiten und 
Kreisorgane im Kreishaus, Schiede 43, 65549 Limburg, zur Einsicht für die Mitglieder 
des Kreistages und des Kreisausschusses offen; gleichzeitig ist die Abschrift der 
Niederschrift den Mitgliedern des Kreistages und des Kreisausschusses zuzuleiten. 
 
(4) Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift können von den Mitgliedern 
des Kreistages und des Kreisausschusses bis zur darauf folgenden Sitzung des 
Kreistages beim vorsitzenden Mitglied schriftlich erhoben werden. Über 
Einwendungen entscheidet der Kreistag in der vorgenannten Sitzung. 
 
(5) Zur Information der Bevölkerung wird die Niederschrift auf der Internetseite des 
Landkreises veröffentlicht, soweit der Inhalt nicht der Verschwiegenheit unterliegt. 
 
(6) Über die Sitzung des Kreistages wird in der Regel eine Tonaufzeichnung gefertigt. 
Der Tonträger ist von dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages im Fachdienst 
Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane aufzubewahren und kann auf Antrag 
von jedem Mitglied des Kreistages und des Kreisausschusses im Fachdienst 
Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane – bei Einwendung bis zur 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung – abgehört werden. Die Aufzeichnung kann nach 
Genehmigung der Niederschrift über die betreffende Kreistagssitzung zum Ende der 
Legislaturperiode gelöscht werden. 
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III. Geschäftsführung der 
Ausschüsse 

 
§ 36 

Aufgaben der Ausschüsse, Federführung 
 
(1) Wurden Anträge an die Ausschüsse verwiesen, so bereiten diese für ihr 
Aufgabengebiet die Beschlüsse des Kreistages vor. Sie entwerfen hierzu einen 
entscheidungsreifen Beschlussvorschlag. Ihre vorsitzenden Mitglieder oder von den 
Ausschüssen besonders bestimmte Mitglieder berichten dem Kreistag möglichst in 
seiner nächsten Sitzung mündlich in gedrängter Form über den Inhalt und das 
Ergebnis der Ausschussberatungen und die tragenden Gründe für den 
Beschlussvorschlag. Ist eine abschließende Berichterstattung bis zur nächsten 
Sitzung des Kreistages nicht möglich, so geben die Ausschüsse, in jedem Fall aber, 
wurde ein federführender Ausschuss bestimmt, dieser einen Zwischenbericht. Dabei 
sind die Gründe zu nennen, die eine abschließende Berichterstattung nicht 
ermöglichen. 
 
(2) Der Kreistag bestimmt einen Ausschuss als federführend, wenn er Anträge an 
mehrere Ausschüsse verweist. Die beteiligten Ausschüsse übermitteln ihre 
schriftliche Stellungnahme in angemessener Frist unter Beachtung der Regelungen 
des Absatzes 1 an den federführenden Ausschuss, der diese in seinem 
abschließenden Bericht mit vorträgt. 
 
(3) Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse werden von dem vorsitzenden 
Mitglied des federführenden Ausschusses geleitet. 
 
(4) Hat der Kreistag einem Ausschuss bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte 
Arten von Angelegenheiten nach § 33 Abs. 1 HKO zur endgültigen Entscheidung 
übertragen, so kann er diese Entscheidung jederzeit widerrufen und die 
Entscheidung an sich ziehen. Die von dem beauftragten Ausschuss getroffene 
Entscheidung wird dem Kreistag in der darauf folgenden Sitzung zur Kenntnis 
gebracht und ist in die Niederschrift der Sitzung des Kreistages aufzunehmen. 
 
(5) Die Ausschüsse tagen in der Regel in kreiseigenen Räumlichkeiten. 
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§ 37 
Bestellung, Konstituierung, Stellvertretung, Abberufung, Neukonstituierung, 

Auflösung 
 
(1) Beschließt der Kreistag, dass sich alle oder einzelne Ausschüsse nach dem 
Stärkenverhältnis der Fraktionen zusammensetzen, so erfolgt die Sitzverteilung 
entsprechend § 22 Abs. 3 und 4 KWG. Die Fraktionen benennen dem vorsitzenden 
Mitglied des Kreistages innerhalb einer von diesem zu bestimmenden Frist schriftlich 
die Ausschussmitglieder. Das vorsitzende Mitglied des Ausschusses ist ihm 
gleichfalls umgehend nach der Wahl bekannt zu geben. Das vorsitzende Mitglied des 
Kreistages gibt diesem die Zusammensetzung der Ausschüsse und das vorsitzende 
Mitglied des Ausschusses bekannt. Die Bekanntgabe ist in der Sitzungsniederschrift 
festzuhalten.  
 
(2) Das vorsitzende Mitglied des Kreistages lädt zur ersten Sitzung der Ausschüsse 
und führt den Vorsitz bis zur Wahl der vorsitzenden Mitglieder der Ausschüsse, die 
aus der Mitte der jeweiligen Ausschüsse gewählt werden. 
 
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse können sich im Einzelfall durch andere Mitglieder 
des Kreistages vertreten lassen. Sie haben bei Verhinderung unverzüglich für eine 
Stellvertretung zu sorgen und dieser Ladung und Sitzungsunterlagen 
auszuhändigen. § 2 dieser Geschäftsordnung gilt sinngemäß. 
 
(4) Die von einer Fraktion benannten Ausschussmitglieder können von dieser 
abberufen werden. Die Abberufung ist gegenüber dem vorsitzenden Mitglied des 
Kreistages und gegenüber dem vorsitzenden Mitglied des Ausschusses schriftlich zu 
erklären. 
 
(5) Nachträgliche Änderungen des Stärkenverhältnisses der Fraktionen, die sich auf 
die Zusammensetzung eines im Benennungsverfahren gebildeten Ausschusses 
auswirken, sind zu berücksichtigen. In diesem Fall benennen die Fraktionen dem 
vorsitzenden Mitglied des Kreistages die Ausschussmitglieder schriftlich nach der 
Konstituierung eines Ausschusses und auch dessen vorsitzendem Mitglied. Abs. 1 
Sätze 3 und 4 gelten in diesem Fall sinngemäß. 
 
(6) Der Kreistag kann Ausschüsse jederzeit auflösen und neu bilden. 
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§ 38 
Einladung, Öffentlichkeit, sinngemäß anzuwendende Vorschriften 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied des Ausschusses setzt Tagesordnung, Zeit und Ort der 
Sitzung im Benehmen mit dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages und dem 
Kreisausschuss fest. 
 
(2) Die Ladung zu Ausschusssitzungen erfolgt unter Beachtung des § 9 dieser 
Geschäftsordnung. 
 
(3) Ausschüsse tagen in der Regel öffentlich. 
§ 11 dieser Geschäftsordnung gilt entsprechend. 
 
(4) Im Übrigen finden auf die Ausschüsse die Vorschriften über den Kreistag 
sinngemäß Anwendung, soweit sich nicht ausdrücklich aus dem Gesetz oder aus 
dieser Geschäftsordnung Abweichendes ergibt.  
Die Entscheidung nach § 13 Abs. 2 trifft der Ausschuss. 
 

§ 39 
Recht weiterer Mitglieder des Kreistages zur Sitzungsteilnahme 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied des Kreistages und seine Stellvertretung sind ebenso 
wie die vorsitzenden Mitglieder der Fraktionen, die sich durch ein stellvertretendes 
Mitglied im Vorsitz oder ein Mitglied der Geschäftsführung der Fraktion vertreten 
lassen können, berechtigt, an allen Ausschusssitzungen mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Ansprüche aus der Entschädigungssatzung des Landkreises Limburg-
Weilburg werden hierdurch nicht begründet. Fraktionen, auf die bei der Besetzung 
eines Ausschusses kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, in diese ein Mitglied mit 
beratender Stimme zu entsenden. Sonstige Mitglieder des Kreistages können an den 
Sitzungen der Ausschüsse – auch an nicht öffentlichen Sitzungen - als 
Zuhörerinnen/Zuhörer teilnehmen. Stimmrecht haben allein die Mitglieder des 
Ausschusses. 
 
(2) Antragsteller können ihre Anträge in den Ausschüssen begründen, auch wenn sie 
diesen nicht als Mitglied angehören. 
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dieser Geschäftsordnung Abweichendes ergibt.  
Die Entscheidung nach § 13 Abs. 2 trifft der Ausschuss. 
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(2) Antragsteller können ihre Anträge in den Ausschüssen begründen, auch wenn sie 
diesen nicht als Mitglied angehören. 
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(3) Für den Wahlvorbereitungsausschuss gelten die besonderen Bestimmungen des 
§ 38 HKO. 
 
(4) Der Kreisausschuss nimmt an den Ausschusssitzungen teil; er wird in der Regel 
durch eines seiner Mitglieder vertreten. Die Ausschüsse können darüber hinaus die 
Anwesenheit bestimmter Mitglieder des Kreisausschusses verlangen. Dem 
Kreisausschuss ist zu dem Gegenstand der Verhandlung jederzeit das Wort zu 
erteilen. Der Landrat kann im Ausschuss eine von der Auffassung des 
Kreisausschusses abweichende Meinung vertreten. Die Position des 
Kreisausschusses ist dann darzulegen. 
 
5) Die Ausschüsse können Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer 
Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und Sachverständige zu den 
Beratungen hinzuziehen. 
 
 
V. Schlussbestimmungen  
 

§ 40 
Fachdienst Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane 

 
(1) Die Vorbereitung und Abwicklung von Sitzungen des Kreistages, seiner 
Ausschüsse und des Ältestenausschusses sowie der damit verbundene 
Schriftverkehr der vorsitzenden Mitglieder dieser Organe erfolgt unter Federführung 
des Fachdienstes Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane. Darüber hinaus steht 
der Fachdienst dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages zur Erfüllung seiner 
sonstigen Aufgaben zur Verfügung. 
 
(2) Die erforderliche personelle und sachliche Ausstattung des Fachdienstes 
Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane ist vom Kreisausschuss im 
Einvernehmen mit dem vorsitzenden Mitglied des Kreistages sicherzustellen. 
Dienstliche Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung sollen mit dem 
vorsitzenden Mitglied des Kreistages einvernehmlich geregelt werden. 
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§ 41 
Schriftführung 

 
Die Schriftführung wird vom Kreistag gewählt; ihre Zahl wird durch Beschluss in der 
konstituierenden Sitzung des Kreistages bestimmt. Zur Schriftführung sollen 
weibliche oder männliche Bedienstete der Kreisverwaltung bestellt werden. Dies gilt 
für die Personen, die für Sitzungen der Ausschüsse mit der Schriftführung beauftragt 
werden sollen, sinngemäß. 

 
§ 42 

Auslegung der Geschäftsordnung, Abweichen von der Geschäftsordnung 
 
(1) Über die Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet im Einzelfall das 
vorsitzende Mitglied, gegebenenfalls nach vorheriger Anhörung des 
Ältestenausschusses. Über die grundsätzliche Auslegung beschließt bei 
Zweifelsfragen oder Meinungsverschiedenheiten der Kreistag nach Anhörung des 
Ältestenausschusses. 
 
(2) Der Kreistag kann beschließen, im Einzelfall von den Bestimmungen dieser 
Geschäftsordnung abzuweichen, wenn gesetzliche Vorschriften nicht 
entgegenstehen. 
 

§ 43 
Arbeitsunterlagen 

 
Jedem Mitglied des Kreistages ist ein Text der Hessischen Landkreisordnung, der 
Hessischen Gemeindeordnung und dieser Geschäftsordnung auszuhändigen. Des 
Weiteren ist jedem Mitglied des Kreistages eine Sammlung des Kreisrechts 
auszuhändigen, soweit diese nicht auf der Internetseite des Kreises veröffentlicht 
wurde. Werden die vorgenannten Arbeitsunterlagen während der Wahlzeit geändert, 
so gilt diese Bestimmung auch für die jeweils neue Fassung.  
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VI. Bekanntgabe, Inkrafttreten 
 

§ 44 
Bekanntgabe, Inkrafttreten 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied des Kreistages fertigt diese Geschäftsordnung 
unverzüglich aus, nachdem der Kreistag sie beschlossen hat. Es leitet den 
Mitgliedern des Kreistages und des Kreisausschusses je einen vollständigen Abdruck 
der ausgefertigten Fassung zu. 
 
(3) Die Ergänzung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse des 
Landkreises Limburg-Weilburg um einen § 9 a tritt am Tag nach der 
Beschlussfassung, den 8. September 2020, in Kraft. Die vorgenannte Regelung tritt 
an dem Tag außer Kraft, den der Hessische Landesgesetzgeber für das 
Außerkrafttreten der Norm des § 30 a HKO – auf dem die Ergänzung beruht – 
bestimmt. 

VI. Bekanntgabe, Inkrafttreten 
 

§ 44 
Bekanntgabe, Inkrafttreten 

 
(1) Das vorsitzende Mitglied des Kreistages fertigt diese Geschäftsordnung 
unverzüglich aus, nachdem der Kreistag sie beschlossen hat. Es leitet den 
Mitgliedern des Kreistages und des Kreisausschusses je einen vollständigen Abdruck 
der ausgefertigten Fassung zu. 
 
(3) Die Ergänzung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse des 
Landkreises Limburg-Weilburg um einen § 9 a tritt am Tag nach der 
Beschlussfassung, den 8. September 2020, in Kraft. Die vorgenannte Regelung tritt 
an dem Tag außer Kraft, den der Hessische Landesgesetzgeber für das 
Außerkrafttreten der Norm des § 30 a HKO – auf dem die Ergänzung beruht – 
bestimmt. 

 

Hinweis:  
 
Auf die Wiedergabe des § 44 Abs. 2 der Geschäftsordnung wird verzichtet, da die Regelung sich auf das Inkrafttreten der ursprünglichen Geschäftsordnung 
bezieht, es hier aber um die Wiedergabe einer aktuellen Lesefassung geht. Sofern die Geschäftsordnung geändert wird, ergeht hierzu eine Neufassung der 
Geschäftsordnung mit den Änderungen, welche vom Kreistag zu beschließen ist. Wann diese Neufassung in Kraft treten soll, ist vom Kreistag ebenfalls mit 
dem Beschluss zu regeln (z. B. am Tag nach der Beschlussfassung). 
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